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ABSCHNITT 1

Anwendungsbereich

§ 1 
Ziel der Ausbildung, Anwendungsbereich

(1) Alle Schulformen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 
dass Stärken weiter ausgebaut und Schwächen ausgeglichen werden. Individuelle 
Förderung ist Unterrichtsprinzip in allen Schulformen und Jahrgangsstufen.

(2) Diese Ordnung gilt für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der 
Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadtteilschule und des Gymnasiums, die gemäß 
den Anforderungen der Bildungspläne für diese Schulformen unterrichtet wer-
den. 

ABSCHNITT 2

Leistungsbewertung und Einschätzung  
überfachlicher Kompetenzen

§ 2 
Leistungsbewertung

(1) Gegenstand der Leistungsbewertung sind die schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Einzelleistungen unter Berücksichtigung ihrer Anteile an der Gesamt-
leistung. Die Anforderungen und die Anforderungsebenen, auf die sich die 
Leistungs bewertung bezieht, ergeben sich aus den Bildungsplänen. 

(2) Für die Leistungsbewertung in Noten gelten folgende Notenstufen:

sehr gut (1) die Leistungen entsprechen den Anforderungen in 
besonderem Maß,

gut (2) die Leistungen entsprechen voll den Anforderungen,

befriedigend (3) die Leistungen entsprechen im Allgemeinen den 
Anforderungen,

ausreichend (4) die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen 
aber im Ganzen noch den Anforderungen,

mangelhaft (5) die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, 
lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden könnten,
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ungenügend (6) die Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, 
und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass 
die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden 
könnten.

(3) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Stadtteilschule werden die Leistungen im 
Unterricht und in den Zeugnissen mit der Note „gut“ (2) bewertet, wenn die er-
höhten Anforderungen der Bildungspläne erfüllt sind. Die Note „ausreichend“ (4) 
wird erteilt, wenn die Mindestanforderungen der Bildungspläne erfüllt sind.

(4) In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Stadtteilschule beziehen sich die Noten 
entweder auf die erste Anforderungsebene der Bildungspläne (Grundlegende 
 Noten – G-Noten) oder auf die obere Anforderungsebene der Bildungspläne 
 (Erweiterte Noten – E-Noten). Die Note „ausreichend“ bezogen auf die erste An-
forderungsebene (G4) wird erteilt, wenn die Mindestanforderungen der ersten 
Anforderungsebene erfüllt sind. Die Note „gut“ bezogen auf die erste Anforde-
rungsebene (G2) wird erteilt, wenn die Mindestanforderungen der mittleren 
 Anforderungsebene erfüllt sind. Die Note „ausreichend“ bezogen auf die obere 
Anforderungsebene (E4) wird erteilt, wenn die Mindestanforderungen der oberen 
Anforderungsebene erfüllt sind. Die Note „sehr gut“ bezogen auf die erste Anfor-
derungsebene (G1) entspricht der Note „ausreichend“ bezogen auf die obere 
 Anforderungsebene (E4). Nicht ausreichende Leistungen bezogen auf die obere 
Anforderungsebene werden mit den Noten „gut“ bis „ungenügend“ bezogen auf 
die erste Anforderungsebene (G2 bis G6) bewertet. 

(5) In den Jahrgangsstufen 5 bis 10 des Gymnasiums beziehen sich die Noten auf 
die Anforderungen des Bildungsplans für die Sekundarstufe I des Gymnasiums. 
Die Note „ausreichend“ (4) wird erteilt, wenn die Mindestanforderungen erfüllt 
sind.

(6) Bei den Noten „gut“ (2) bis „mangelhaft“ (5) kann eine vorhandene Tendenz 
durch Zufügung eines Plus- oder Minuszeichens gekennzeichnet werden, bei der 
Note „sehr gut“ (1) durch Zufügung eines Minuszeichens. Dies gilt nicht für Zeug-
nisnoten in Abgangs- oder Abschlusszeugnissen. Kommt es für die Zuerkennung 
eines Abschlusses oder einer Berechtigung auf eine Note an, wird das Plus- oder 
Minuszeichen nicht berücksichtigt.

(7) In Abschlusszeugnissen sind die Noten gemäß Absätze 4 und 5 in abschluss-
bezogene Noten umzurechnen. Eine Umrechnung der Note „ungenügend“ (6) nach 
Absatz 4 in Noten, die sich auf den mittleren Bildungsabschluss beziehen sowie 
eine Umrechnung der Noten „sehr gut“ bis „ungenügend“ (1 bis 6) nach Absatz 5 
in Noten, die sich auf den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss beziehen, 
erfolgt nicht. Für das Verhältnis der Noten nach den Absätzen 4, 5 und 6 zuein-
ander und die Umrechnung der Noten in abschlussbezogene Noten gilt die in 
Anlage 1 beigefügte Tabelle.
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§ 3 
Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen

(1) Die Einschätzung der überfachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler bezieht sich auf die in den Bildungsplänen aufgeführten Einzelkompeten-
zen.

(2) Die Einschätzung wird den Schülerinnen und Schülern und ihren Sorgeberech-
tigten in Lernentwicklungsgesprächen nach § 7 dargelegt und erläutert. Soweit in 
den §§ 8 bis 10 eine Einschätzung auch im Zeugnis vorgesehen ist, richtet sich 
die Form nach den Vorgaben der zuständigen Behörde. Über die Einschätzung 
beschließt die Zeugniskonferenz auf Vorschlag der Klassenlehrkraft.

§ 4 
Bewertung bei fehlenden Leistungsnachweisen

(1) Können schriftliche oder mündliche Unterrichtsleistungen wegen Krankheit 
oder wegen eines sonstigen wichtigen Grundes nicht erbracht werden, so gibt die 
Schule der Schülerin oder dem Schüler Gelegenheit, nachträglich ihren oder sei-
nen Leistungsstand nachzuweisen, wenn dies für die Leistungsbewertung im 
Zeugnis erforderlich ist.

(2) Eine Krankheit oder das Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes ist von 
der bzw. dem Sorgeberechtigten unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der 
Schule sind bei Krankheit ein ärztliches oder schulärztliches Attest beziehungs-
weise bei Vorliegen eines anderen wichtigen Grundes andere geeignete Nachwei-
se vorzulegen. Die Feststellung, ob ein wichtiger Grund vorliegt, trifft die Schule.

(3) Wird ein im Unterricht geforderter Leistungsnachweis ohne wichtigen Grund 
nicht erbracht, so entspricht dies der Note „ungenügend“ (6 beziehungsweise 
G6). Können die Leistungen in einem Fach insgesamt nicht bewertet werden, weil 
Leistungsnachweise ohne wichtigen Grund nicht erbracht wurden, entspricht dies 
der Zeugnisnote „ungenügend“ (6 beziehungsweise G6) in dem Fach.
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§ 5 
Bewertung bei Täuschung und anderen Pflichtwidrigkeiten

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der während einer schriftlichen Lerner-
folgskontrolle oder bei der Erbringung eines sonstigen im Unterricht geforderten 
Leistungsnachweises täuscht, zu täuschen versucht, bei Täuschungen oder 
 Täuschungsversuchen anderer hilft, schuldhaft die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle behindert oder sich weigert, eine 
Leistung zu erbringen, kann von der Fortsetzung der Bearbeitung der Aufgaben 
ausgeschlossen oder zur Wiederholung der Lernerfolgskontrolle bestimmt wer-
den. Wird die Schülerin oder der Schüler von der Fortsetzung der Bearbeitung der 
Aufgaben ausgeschlossen, ohne dass deren Wiederholung zugelassen wird, so 
gilt die jeweilige Leistung als nicht erbracht. § 4 Absatz 3 Satz 1 gilt entspre-
chend. Die Sätze 2 und 3 gelten auch, wenn die Täuschung erst nachträglich 
 entdeckt wird.

§ 6 
Nachteilsausgleich

Ist für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der zielgleich unterrichtet wird, 
infolge einer Behinderung oder einer besonders schweren Beeinträchtigung des 
Lesens und Rechtschreibens der Nachweis des Leistungsstands wesentlich er-
schwert, werden angemessene Erleichterungen gewährt. Als solche Erleichterun-
gen kommen insbesondere eine Verlängerung der vorgesehenen Arbeitszeit so-
wie die Zulassung oder Bereitstellung technischer oder didaktischer Hilfsmittel in 
Betracht. Die Gewährung von Erleichterungen wegen einer besonders schweren 
Beeinträchtigung des Lesens und Schreibens setzt in der Regel eine vorangegan-
gene mehrjährige Förderung voraus. Ferner muss die Beeinträchtigung in der 
 weiteren Ausbildung durch Hilfsmittel ausgeglichen werden können. Die Gewäh-
rung eines Nachteilsausgleichs lässt die fachlichen Anforderungen unberührt. Die 
Sätze 1, 2 und 5 gelten entsprechend für Schülerinnen und Schüler mit beson-
deren Schwierigkeiten im Rechnen bis Jahrgangsstufe 4 und für Schülerinnen, die 
wegen Schwangerschaft eines Nachteilsausgleichs bedürfen.
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ABSCHNITT 3

Lernentwicklungsgespräche und Zeugnisse

§ 7 
Lernentwicklungsgespräche

(1) Lernentwicklungsgespräche beinhalten mindestens folgende Themen:

1. die individuelle Lernentwicklung, 

2. den erreichten Lernstand in allen im jeweiligen Schulhalbjahr 
unterrichteten Fächern und Lernbereichen,

3. die überfachlichen Kompetenzen und

4. die nächsten Lernschritte und -ziele der Schülerin oder des Schülers.

(2) Grundlage der Lernentwicklungsgespräche ist ein Bericht der Lehrkraft, der 
sich auf die Feststellungen der Zeugniskonferenz zu allen Angaben nach Absatz 1 
erstreckt, sowie gegebenenfalls das zuletzt erteilte Zeugnis. Auf Wunsch der 
Schülerin bzw. des Schülers oder der bzw. des Sorgeberechtigten ist die Berufs- 
und Studienwegeplanung Gegenstand des Lernentwicklungsgesprächs.

(3) Die Ergebnisse der Lernentwicklungsgespräche, insbesondere Lern- und 
 Fördervereinbarungen zu Absatz 1 Nummer 4 sowie die entsprechenden schu-
lischen Maßnahmen, sind im Schülerbogen zu dokumentieren.

§ 8  
Zeugnisse in den Jahrgangsstufen 1 bis 3

(1) In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 werden jeweils am Ende eines Schuljahres 
Zeugnisse in Form von Lernentwicklungsberichten erteilt. 

(2) Die Lernentwicklungsberichte enthalten Angaben

1. zur individuellen Lernentwicklung im vorausgegangenen Schuljahr,

2. zum erreichten Lernstand in allen im jeweiligen Schuljahr 
unterrichteten Fächern und Lernbereichen sowie

3. zu den überfachlichen Kompetenzen.

§ 9 
Zeugnisse in den Jahrgangsstufen 4 bis 8

(1) In den Jahrgangsstufen 4 bis 8 wird am Ende eines jeden Schulhalbjahres ein 
Zeugnis erteilt. Dieses enthält Angaben
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1. zur individuellen Lernentwicklung im vorausgegangenen 
Schulhalbjahr,

2. zum erreichten Lernstand in allen im jeweiligen Schulhalbjahr 
unterrichteten Fächern und Lernbereichen sowie

3. zu den überfachlichen Kompetenzen.

Die Angaben zu Satz 2 Nummer 2 erfolgen in Noten nach § 2 Beurteilungsgrund-
lage ist das jeweils vorangegangene Schulhalbjahr. Beurteilungsgrundlage für das 
Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 6 ist das gesamte Schuljahr. 

(2) In den Jahrgangsstufen 5, 7 und 8 entscheidet die Lehrerkonferenz, ob auf 
Zeugnisse am Ende des ersten Schulhalbjahres verzichtet wird. Wird am Ende des 
ersten Schulhalbjahres kein Zeugnis erteilt, ist Beurteilungsgrundlage für das 
Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe das gesamte Schuljahr. Sofern auf Zeugnis-
se am Ende des ersten Schulhalbjahres verzichtet wird, ist zu Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres ein Lernentwicklungsgespräch nach § 7 zu führen. Auf Wunsch 
der bzw. des Sorgeberechtigten wird in der Dokumentation nach § 7 Absatz 3 der 
Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers in Noten ausgewiesen.

(3) Im Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 8 wird zur Schullaufbahn vermerkt, 
ob die Schülerin oder der Schüler bei gleichbleibender Leistungsentwicklung vor-
aussichtlich den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, den mittleren Schul-
abschluss oder die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe erreichen wird. Der 
Vermerk wird nicht erteilt, wenn nach dem bisher erreichten Leistungsstand der 
erste allgemeinbildende Schulabschluss gefährdet ist. In diesem Fall erhalten die 
Schülerin oder der Schüler und ihre oder seine Sorgeberechtigten eine gesonder-
te schriftliche Warnung.

§ 10 
Zeugnisse in den Jahrgangsstufen 9 und 10

(1) In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird am Ende eines jeden Schulhalbjahres 
ein Zeugnis erteilt. Dieses enthält in Noten nach § 2 ausgedrückte Angaben zum 
erreichten Lernstand in allen unterrichteten Fächern und Lernbereichen. Beurtei-
lungsgrundlage für das Zeugnis am Ende des ersten Halbjahres ist das voraus-
gegangene Halbjahr; Beurteilungsgrundlage für das Zeugnis am Ende des zwei-
ten Halbjahres ist das gesamte Schuljahr.

(2) In den Zeugnissen der Jahrgangsstufen 9 und 10 wird zur Schullaufbahn ver-
merkt, ob die Schülerin oder der Schüler bei gleichbleibender Leistungsentwick-
lung voraussichtlich den ersten beziehungsweise erweiterten ersten allgemeinbil-
denden Schulabschluss, den mittleren Schulabschluss oder die Versetzung in die 
gymnasiale Oberstufe erreichen wird. Der Vermerk wird nicht erteilt, wenn nach 
dem bisher erreichten Leistungsstand der erste allgemeinbildende Schulabschluss 
gefährdet ist. In diesem Fall erhalten die Schülerin oder der Schüler und ihre oder 
seine Sorgeberechtigten eine gesonderte schriftliche Warnung.
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(3) In den Zeugnissen am Ende der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Stadtteilschule 
werden die abschlussbezogenen Noten nach § 2 Absatz 7 zusätzlich ausgewie-
sen, wenn die Schülerin oder der Schüler den ersten beziehungsweise erweiterten 
ersten allgemeinbildenden Schulabschluss oder den mittleren Schulabschluss 
 erreicht hat. Die Zeugnisse weisen aus, welchen Schulabschluss die Schülerin 
oder der Schüler erworben hat. Werden die Voraussetzungen des § 31 oder § 35 
erfüllt, so wird dies ebenfalls im Zeugnis vermerkt. Haben Schülerinnen und Schü-
ler die Abschlussprüfung zum Erreichen des ersten allgemeinbildenden Schul-
abschlusses nach § 18 Absatz 3 ganz oder teilweise wiederholt, so wird im 
 Abschlusszeugnis die jeweils bessere Note unter Angabe des Schuljahres, in dem 
sie erworben wurde, ausgewiesen. Wurde die Prüfung nur in einem Fach oder in 
zwei Fächern wiederholt, so enthält das Zeugnis den Vermerk „Der erste all-
gemeinbildende Schulabschluss wurde im Schuljahr ... [einzusetzen ist das Schul-
jahr, in dem der erste allgemeinbildende Schulabschluss erstmals erworben 
 wurde] erworben.“

(4) Im Zeugnis am Ende der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums werden die ab-
schlussbezogenen Noten zusätzlich im Zeugnis ausgewiesen, wenn die Schülerin 
oder der Schüler den mittleren Schulabschluss erworben hat. Das Zeugnis enthält 
einen Vermerk darüber, welchen Schulabschluss die Schülerin oder der Schüler 
erworben hat. Werden die Voraussetzungen des § 32 oder § 35 erfüllt, so wird 
dies ebenfalls im Zeugnis vermerkt. Haben die Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums an der Abschlussprüfung zum Erreichen des mittleren Schulab-
schlusses und an der Überprüfung nach § 32 Absatz 1 teilgenommen und werden 
sie in die Studienstufe der gymnasialen Oberstufe versetzt, so wird die Zeugnis-
note in den Fächern der Überprüfung gemäß § 32 Absatz 5 Satz 2 gebildet und 
sodann umgerechnet. Werden sie nicht in die Studienstufe der gymnasialen Ober-
stufe versetzt, so werden zunächst die Noten für die im Unterricht des laufenden 
Schuljahres erbrachte Leistung entsprechend § 2 Absatz 7 umgerechnet und so-
dann die Zeugnisnote gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 gebildet. 

(5) Schülerinnen und Schüler, die nach der Jahrgangsstufe 9 oder 10 die Stadt-
teilschule verlassen und den ersten beziehungsweise erweiterten ersten allge-
meinbildenden oder mittleren Schulabschluss erworben haben, erhalten auf 
 Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten zusätzlich ein Zeugnis, in dem nur die auf 
den erreichten Abschluss bezogenen Noten ausgewiesen werden. Schülerinnen 
und Schüler, die nach der Jahrgangsstufe 9 oder 10 das Gymnasium verlassen 
und den ersten beziehungsweise erweiterten ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss oder den mittleren Schulabschluss erworben haben, erhalten auf 
 Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten ein Zeugnis, in dem nur die auf den mitt-
leren Schulabschluss bezogenen Noten ausgewiesen werden. In den Fällen der 
Sätze 1 und 2 ist der Bezug der Noten im Zeugnis deutlich zu kennzeichnen.
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§ 11 
Zeugnisarten, -formen und -inhalt 

(1) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule zu einem Zeitpunkt, zu 
dem kein Zeugnis erteilt wird, erhält sie oder er ein Übergangszeugnis. Beur-
teilungszeitraum ist der Zeitraum vom Beginn des Schulhalbjahres bis zum Ver-
lassen der Schule. Ist eine Bewertung der Leistungen wegen der Kürze der Zeit 
nicht möglich, so werden die Leistungsbewertung und die Beurteilung der über-
fachlichen Kompetenzen aus dem letzten Zeugnis übernommen.

(2) Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule, erhält sie oder er ein Ab-
schlusszeugnis, wenn die Voraussetzungen des § 29, § 30, § 31, § 32 oder § 34 
erfüllt sind, ansonsten ein Übergangszeugnis oder nach Erfüllung der elfjährigen 
Schulpflicht ein Abgangszeugnis.

(3) Wurde ein Fach sowohl im Pflichtbereich als auch im Wahlpflichtbereich oder 
Wahlbereich unterrichtet, so werden die Leistungen im Zeugnis mit einer zusam-
menfassenden Note bewertet. Im Projektunterricht erbrachte Leistungen, die sich 
einem Fach oder Lernbereich zuordnen lassen, werden bei der Festsetzung der 
Note für das jeweilige Fach oder den jeweiligen Lernbereich berücksichtigt. Im 
Übrigen werden sie nicht gesondert benotet, aber die Teilnahme am Projektunter-
richt wird unter Kennzeichnung des Projekts im Zeugnis vermerkt.

(4) Sind in einem Fach oder Lernbereich wegen Fehlens von Leistungsnachweisen 
keine Noten erteilt worden, ohne dass ein Fall des § 4 Absatz 3 Satz 2 vorliegt, 
wird dies im Zeugnis mit den Worten „nicht bewertbar“ kenntlich gemacht. Ist in 
einem Fach oder Lernbereich keine Note erteilt worden, weil die Schülerin oder 
der Schüler vom Unterricht befreit worden sind, wird dies im Zeugnis mit dem 
Wort „befreit“ kenntlich gemacht. 

(5) In den Zeugnissen, die nicht Abgangs- oder Abschlusszeugnisse sind, werden 
die im jeweiligen Beurteilungszeitraum von den Schülerinnen und Schülern ver-
säumten Unterrichtstage und -stunden mit der Unterscheidung „entschuldigt“ 
oder „nicht entschuldigt“ angegeben. Die Versäumnisse sind entschuldigt, wenn 
die Schülerinnen und Schüler aus wichtigem Grund nicht oder nicht rechtzeitig 
zum Unterricht erscheinen können. § 4 Absatz 2 gilt entsprechend.

(6) Auf Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten sollen im Zeugnis ehrenamtliche 
Tätigkeiten und an außerschulischen Lernorten erbrachte Leistungen verzeichnet 
werden. Hierzu zählen insbesondere Leistungen, die im Sprachunterricht des 
 Herkunftslandes, in außerschulischen Praktika, in sportlichen, künstlerischen 
oder wissenschaftlichen Wettbewerben sowie im Frühstudium an den Universitä-
ten erbracht wurden.
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(7) Die Zeugnisse werden von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und 
von der Schulleitung unterschrieben. Die Zeugnisse tragen das Datum des Aus-
gabetages und das Dienstsiegel der Schule.

(8) Die bzw. der Sorgeberechtigte bestätigt den Empfang des Zeugnisses auf der 
beigefügten Kopie. Die Kopie ist an die Schule zurückzugeben. Sie wird in der 
Schule verwahrt.

ABSCHNITT 4

Verlauf der Bildungsgänge

§ 12 
Aufrücken, vorzeitiges Aufrücken, Wiederholung

(1) Auf Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten und mit Genehmigung der Zeug-
niskonferenz können Schülerinnen und Schüler vorzeitig in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe aufrücken, wenn ihr Lernstand und ihre Leistungsfähigkeit den 
Durchschnitt der Jahrgangsstufe weit überragen und auch unter Berücksich-
tigung der überfachlichen Kompetenzen zu erwarten ist, dass sie den Anforde-
rungen der nächsthöheren Jahrgangsstufe gewachsen sein werden. 

(2) Schülerinnen und Schüler können eine Jahrgangsstufe wiederholen, wenn ihre 
bisherige Lern- und Leistungsentwicklung aufgrund längerer Krankheit oder 
 wegen anderer schwerwiegender Belastungen erheblich erschwert war und zu 
erwarten ist, dass sie in der nachfolgenden Jahrgangsstufe besser gefördert wer-
den können. Soll die Jahrgangsstufe 10 wiederholt werden, so muss die Erwartung 
 bestehen, dass die Schülerin bzw. der Schüler mit der besseren Förderung einen 
bisher noch nicht erreichten Schulabschluss oder die bisher nicht erreichte Ver-
setzung in die gymnasiale Oberstufe erwerben wird. Die Entscheidung trifft die 
zuständige Behörde auf Antrag.

(3) Über die in Absatz 2 genannten Voraussetzungen hinaus können Schülerinnen 
und Schüler auf Antrag der Sorgeberechtigtenin den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
eine Jahrgangsstufe einmalig wiederholen, wenn sie

1. im Gymnasium nach mindestens einjähriger durchgängiger  
Teilnahme an der besonderen Förderung nach § 4 der Verordnung  
über die besondere Förderung von Schülerinnen und Schülern 
gemäß § 45 des Hamburgischen Schul-gesetzes (VO-BF) vom 
22. September 2011 (HmbGVBl. S. 405), zuletzt geändert am 
23. September 2021 (HmbGVBl. S. 686), in der jeweils geltenden 
Fassung nicht in allen Fächern und Lernbereichen mindestens die 
Note „ausreichend“ erreicht haben oder schlechtere Noten 
entsprechend § 30 Absätze 3 und 4 ausgleichen können,
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2. in der Stadtteilschule nach mindestens einjähriger durchgängiger 
Teilnahme an der besonderen Förderung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 VO-BF nicht in allen Fächern und Lernbereichen und 
gegebenenfalls in der besonderen betrieblichen Lernaufgabe 
mindestens die Note „ausreichend“ (E4) erreicht haben oder 
schlechtere Noten entsprechend § 30 Absätze 3 und 4 ausgleichen 
können,

3. in der Stadtteilschule nach mindestens einjähriger durchgängiger 
Teilnahme an der besonderen Förderung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 VO-BF nicht in allen Fächern und Lernbereichen und 
gegebenenfalls in der besonderen betrieblichen Lernaufgabe 
mindestens die Note „gut“ (G2) erreicht haben oder schlechtere 
Noten entsprechend § 30 Absätze 3 und 4 ausgleichen können,

4. in der Stadtteilschule nach mindestens einjähriger durchgängiger 
Teilnahme an der besonderen Förderung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 VO-BF nicht über alle Fächer und Lernbereiche und 
gegebenenfalls in der besonderen betrieblichen Lernaufgabe 
mindestens die Durchschnittsnote „ausreichend“ (G4) erreicht haben 
und kein Fall von § 29 Absatz 3 vorliegt.

Unmittelbar aufeinander folgende Jahrgangsstufen können nicht wiederholt  
werden.

(4) Schülerinnen und Schüler, die den erweiterten ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss oder den mittleren Schulabschluss erworben haben, können mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde die Jahrgangsstufe 10 einmal wiederho-
len, wenn zu erwarten ist, dass sie einen höheren Schulabschluss oder die Verset-
zung in die gymnasiale Oberstufe erreichen werden. Dies setzt voraus, dass die 
Leistungen der Schülerinnen und Schüler

1. in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und einer im Gymnasium 
spätestens ab Jahrgangsstufe 8, im Übrigen spätestens ab 
Jahrgangsstufe 9 durchgängig unterrichteten weiteren Sprache 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4),

2. in insgesamt höchstens vier Fächern mit der Note „mangelhaft“ (5) 
und 

3. in keinem Fach mit der Note „ungenügend“ (6) bewertet wurden.

Die Note „mangelhaft“ (5) in einem naturwissenschaftlichen oder gesellschafts-
wissenschaftlichen Lernbereich entspricht der Note „mangelhaft“ (5) in zwei Fä-
chern. Die in den Sätzen 2 und 3 genannten Noten beziehen sich auf den ange-
strebten höheren Abschluss beziehungsweise die Versetzung in die gymnasiale 
Oberstufe. Eine Wiederholung nach den Sätzen 1 bis 3 ist ausgeschlossen, wenn 
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die Schülerin bzw. der Schüler den höheren Abschluss beziehungsweise die Ver-
setzung gemäß § 4 Absatz 3 oder gemäß § 25 Absatz 2 nicht erreicht hat. Absatz 
2 bleibt unberührt.

§ 13  
Übergang in die Jahrgangsstufe 7 des Gymnasiums

(1) Der Übergang aus der Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums in die Jahrgangs-
stufe 7 des Gymnasiums ist zulässig, wenn die Leistungen der Schülerin oder des 
Schülers

1. in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mindestens mit 
der Note „ausreichend (4)“ und

2. im Durchschnitt aller übrigen Fächer mindestens mit der Note 
„ausreichend (4)“ und in nicht mehr als zwei Fächern mit einer 
schlechteren Note 

bewertet wurden. Für den Übergang aus der Jahrgangsstufe 6 des Deutsch-Fran-
zösischen Gymnasiums in die Jahrgangsstufe 7 des Deutsch-Französischen Gym-
nasiums gilt Satz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe, dass die Leistungen der Schüle-
rin oder des Schülers in den Fächern Deutsch, Mathematik und Französisch 
mindestens mit der Note „ausreichend (4)“ bewertet wurden. 

Der Übergang aus der Jahrgangsstufe 6 der Stadtteilschule in die Jahrgangs-
stufe 7 des Gymnasiums ist zulässig, wenn die Leistungen der Schülerin oder des 
Schülers

1. in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mindestens mit 
der Note „gut (2)“ und

2. im Durchschnitt aller übrigen Fächer mindestens mit der Note „gut (2)“ 
und in nicht mehr als zwei Fächern mit einer schlechteren Note 

bewertet wurden.

(2) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vor, so geht die Schülerin 
oder der Schüler in die Jahrgangsstufe 7 der Stadtteilschule über.
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§ 14 
Differenzierung in der Stadtteilschule

(1) In der Stadtteilschule werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher 
 Fähigkeiten gemeinsam unterrichtet und erzogen. Der Unterricht erfolgt mit Blick 
auf die an der Stadtteilschule erreichbaren Abschlüsse und Übergangsberechti-
gungen ab Jahrgangsstufe 7 in allen Fächern und Lernbereichen auf drei bildungs-
planbezogenen Anforderungsebenen. Die Anforderungen ergeben sich aus den 
Bildungsplänen und beziehen sich auf der ersten Anforderungsebene auf den Er-
werb des ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses, auf der mittleren Anfor-
derungsebene auf den Erwerb des mittleren Schulabschlusses und auf der oberen 
Anforderungsebene auf den Übergang in die Studienstufe der gymnasialen Ober-
stufe. 

(2) Innere Differenzierung ist wegen der unterschiedlichen Anforderungsebenen, 
Lernvoraussetzungen und Lernentwicklungsstände Grundprinzip des Unterrichts 
in allen Lerngruppen.

(3) Wird nach Entscheidung der Lehrerkonferenz in einem Fach beziehungsweise 
in einer Jahrgangsstufe im Wege äußerer Differenzierung in Fachleistungskursen 
unterrichtet, so umfasst der Fachleistungskurs I die mittlere und obere Anfor-
derungsebene und der Fachleistungskurs II die erste und mittlere Anforderungs-
ebene.

(4) Für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 wird in der schuleigenen Stundentafel für die 
Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch nach Entscheidung der Schulkonferenz 
nach Beteiligung von Lehrerkonferenz, Elternrat und Schülerrat und unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Schule in den landesweiten Lernstandsunter-
suchungen und den Abschlussprüfungen jeweils festgelegt, ob und in welchem 
Umfang sie in äußerer oder innerer Differenzierung unterrichtet werden. Diese 
Entscheidung ist alle fünf Jahre zu überprüfen. Sie wird der Lehrerkonferenz, dem 
Elternrat, dem Schülerrat sowie den Eltern der betroffenen Schulklassen erläu-
tert.

§ 14a
Praxisklassen

(1) Die Schulkonferenz kann auf eine Vorlage der Lehrerkonferenz hin beschlie-
ßen, dass in der Jahrgangsstufe 10 der Stadtteilschule Schülerinnen und Schüler 
unter Abweichung von der Stundentafel Praxisklassen besuchen, in denen sie ne-
ben dem Unterricht durch betriebliche Praktika gebildet und erzogen werden. Der 
Anspruch der Schülerinnen und Schüler auf schulische Bildung und Erziehung 
und die Ausstattung der Schulen mit den entsprechenden personellen Ressour-
cen bleibt davon unberührt. § 15 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung, die 
Annahme eines solchen Angebotes der Zeugniskonferenz auf Besuch der Praxis-
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klasse ist jedoch freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine Praxis-
klasse besteht nicht. Die Einrichtung von Praxisklassen bedarf der Zustimmung 
der zuständigen Behörde. 

(2) Der schulische Unterricht muss mindestens 20 Unterrichtsstunden von je-
weils 45 Minuten Dauer wöchentlich betragen, darunter jeweils vier Unterrichts-
stunden Deutsch und Mathematik, drei Unterrichtsstunden Englisch, jeweils zwei 
Unterrichtsstunden Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften, zwei 
Unterrichtsstunden Sport sowie zwei Unterrichtsstunden Bildende Kunst oder 
Musik oder Theater. Die Note im Lernbereich Arbeit und Beruf beruht auf den 
Bewertungen der Leistung in der betrieblichen Praxis und des Praxisberichtes. 
Abweichend von § 31 Absatz 2 ist ein Ausgleich mit der in diesem Lernbereich 
erteilten Note nicht möglich.

§ 15 
Einstufung, Umstufung

(1) Soweit Fachleistungskurse gebildet wurden, sind die Schülerinnen und Schü-
ler nach Entscheidung der Zeugniskonferenz in den Kurs einzustufen, in dem auf-
grund ihrer bisherigen Lernentwicklung und ihres erreichten Lernstands eine er-
folgreiche Mitarbeit zu erwarten ist. Die Entscheidung wird den Sorgeberechtigten 
schriftlich bekannt gegeben. Sind die Sorgeberechtigten mit der Entscheidung 
nicht einverstanden, können sie verlangen, dass die Schülerin oder der Schüler 
für sechs Wochen probeweise in den von ihnen gewünschten Kurs aufgenommen 
wird. In Ausnahmefällen kann die Zeugniskonferenz die Probezeit verlängern. Am 
Ende der Probezeit entscheidet die Zeugniskonferenz abschließend über die Ein-
stufung der Schülerin oder des Schülers und gibt die Entscheidung schriftlich 
bekannt.

(2) Für die Umstufung einer Schülerin bzw. eines Schülers zu Beginn eines Schul-
halbjahres in einen anderen Fachleistungskurs gilt Absatz 1 entsprechend. Die 
Sorgeberechtigten können die probeweise Umstufung in den Fachleistungskurs I 
verlangen, wenn die Leistungen der Schülerin bzw. des Schülers im letzten Zeug-
nis mindestens mit der Note „gut“ bezogen auf die erste Anforderungsebene (G2) 
bewertet wurden.
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ABSCHNITT 5

Abschluss der Bildungsgänge,  
Übergänge in die Sekundarstufe II

§ 16 
Zweck und Gliederung der Abschlussprüfungen

(1) In der Abschlussprüfung sollen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 9 oder 10 nachweisen, dass sie in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch die Kompetenzen erworben haben, die für den ersten allgemeinbilden-
den Schulabschluss beziehungsweise den mittleren Schulabschluss erwartet wer-
den.

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. In der 
Stadtteilschule umfasst die Prüfung für den ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss auch einen Praxisorientierten Teil. 

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist die Teilnahme an der Abschlussprü-
fung Voraussetzung für das Erreichen des ersten allgemeinbildenden und des 
mittleren Schulabschlusses.

(4) Schülerinnen und Schüler, die den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss 
oder den mittleren Schulabschluss anstreben und die durch Vorlage eines inter-
national anerkannten Sprachenzertifikats Englischkenntnisse nachweisen  können, 
die dem Niveau „B 1“ des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen entsprechen, werden auf Antrag von der Zeugniskonferenz von der 
 Verpflichtung zur Teilnahme an der Abschlussprüfung im Fach Englisch befreit.

§ 17  
Abschlussprüfung am Ende der Jahrgangsstufe 9 der Stadtteilschule

Am Ende der Jahrgangsstufe 9 der Stadtteilschule nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler, in deren Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 nach § 10 Absatz 2 
Satz 1 vermerkt wurde, sie erreichten voraussichtlich den ersten allgemeinbilden-
den Schulabschluss, an der entsprechenden Abschlussprüfung teil. An dieser 
Prüfung nehmen auch die Schülerinnen und Schüler teil, denen dieser Vermerk 
nach § 10 Absatz 2 Satz 2 nicht erteilt wurde. Die anderen Schülerinnen und 
Schüler der Schule können auf Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten und mit 
Genehmigung der Zeugniskonferenz an der Prüfung teilnehmen.
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§ 18  
Abschlussprüfung am Ende der Jahrgangsstufe 10,  

Wiederholung der Abschlussprüfung
(1) Am Ende der Jahrgangsstufe 10 nehmen alle Schülerinnen und Schüler der 
Stadtteilschule und des Gymnasiums, in deren Halbjahreszeugnis der Jahrgangs-
stufe 10 nach § 10 Absatz 2 Satz 1 vermerkt wurde, sie erreichten voraussichtlich 
den mittleren Schulabschluss, an der entsprechenden Abschlussprüfung teil. An 
dieser Prüfung nehmen auch die Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule teil, 
die voraussichtlich in die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe versetzt werden. Die 
Zeugniskonferenz kann Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule zur Teilnah-
me an der Abschlussprüfung für den ersten allgemeinbildenden Abschluss ver-
pflichten, wenn die Schülerin oder der Schüler diesen Schulabschluss noch nicht 
erreicht hat und wegen ihrer oder seiner kurzfristigen Lern- und Leistungsent-
wicklung zu erwarten ist, dass sie oder er entgegen der Prognose im Halbjahres-
zeugnis den mittleren Schulabschluss nicht erreichen wird. Auf Antrag der bzw. 
des Sorgeberechtigten kann die Zeugniskonferenz Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums von der Teilnahme an der Abschlussprüfung zum Erreichen des 
 mittleren Schulabschlusses befreien, wenn die Schülerin oder der Schüler an der 
Überprüfung nach § 32 Absatz 1 teilgenommen hat und aufgrund ihrer oder sei-
ner kurzfristigen Leistungsentwicklung zu erwarten ist, dass sie oder er in die 
Studienstufe versetzt werden wird.

(2) Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule, die noch keinen Schulabschluss 
erreicht haben und in deren Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10 nach § 10 
Absatz 2 Satz 1 vermerkt wurde, sie erreichten voraussichtlich den ersten allge-
meinbildenden Schulabschluss, nehmen am Ende der Jahrgangsstufe 10 an der 
entsprechenden Abschlussprüfung teil. Die Schülerinnen und Schüler, denen die-
ser Vermerk nach § 10 Absatz 2 Satz 2 nicht erteilt wurde, nehmen ebenfalls an 
dieser Abschlussprüfung teil. Die Zeugniskonferenz kann auf Antrag der Sorge-
berechtigten die Teilnahme an der Prüfung für den mittleren Schulabschluss 
 genehmigen, wenn aufgrund der kurzfristigen Leistungsentwicklung und der 
 Leistungsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers zu erwarten ist, dass sie oder 
er entgegen der Prognose im Halbjahreszeugnis den mittleren Schulabschluss 
erreichen wird.

(3) Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule, die am Ende der Jahrgangsstu-
fe 9 den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht haben, können am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 in einem Fach oder mehreren Fächern erneut an der 
Abschlussprüfung für den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss teilnehmen, 
um ihre Abschlussnote zu verbessern. 
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§ 19  
Prüfungsleitung, Fachprüferinnen und Fachprüfer

(1) Die Schulleitung organisiert und beaufsichtigt das Prüfungsverfahren (Prü-
fungsleitung).

(2) Die Prüfungsleitung kann die schriftlichen Prüfungsarbeiten einsehen und bei 
allen Prüfungen und Beratungen der Fachprüferinnen oder Fachprüfer anwesend 
sein. Sie kann in die Prüfung eingreifen und Fragen stellen. Sie hat kein Stimm-
recht. In begründeten Einzelfällen kann sie die Fachprüferinnen oder Fachprüfer 
neu bestellen. Die Neubestellung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren.

(3) Die jeweilige Fachlehrerin oder der jeweilige Fachlehrer des Prüflings führt die 
schriftliche und die mündliche Prüfung als erste Fachprüferin oder erster Fach-
prüfer durch. Die zweite Fachprüferin oder der zweite Fachprüfer besitzt die 
Lehrbefähigung für das Prüfungsfach oder hat in dem Fach bereits unterrichtet; 
sie bzw. er kann aus einer Schule kommen, die der Prüfling nicht besucht.

(4) An der Praxisorientierten Prüfung nach § 22 sollen Vertreterinnen und Ver-
treter von Betrieben mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 20  
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung wird am Ende des zweiten Schulhalbjahres der Jahr-
gangsstufe 9 beziehungsweise 10 durchgeführt und besteht aus Prüfungsarbei-
ten, die die Prüflinge in der vorgesehenen Zeit unter Aufsicht anzufertigen haben. 
Die Prüfung wird im Verlauf einer Woche durchgeführt. Die zuständige Behörde 
setzt die Prüfungstermine fest.

(2) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung bestimmt die zuständige Behörde 
(zentrale Abschlussprüfung). Die Aufgaben orientieren sich an den durch Be-
schluss der Kultusministerkonferenz festgelegten überregionalen Standards und 
den Anforderungen der Bildungspläne.

(3) Vor der Prüfung sind die Prüflinge auf die Vorschriften über Versäumnis und 
besondere Vorkommnisse hinzuweisen.

(4) Während der Arbeiten dürfen nur die bei den Aufgaben angegebenen Hilfs-
mittel benutzt werden.

(5) Die Fachprüferinnen oder Fachprüfer begutachten die Arbeiten unabhängig 
voneinander. Sie kennzeichnen ihre Vorzüge und Mängel, die richtigen Lösungen 
und die Fehler und bewerten sie unter Beachtung der von der zuständigen Behör-
de vorgegebenen Bewertungsmaßstäbe.
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(6) Weichen die Bewertungen der Fachprüferinnen bzw. der Fachprüfer um nicht 
mehr als eine Notenstufe voneinander ab, gibt die bessere Bewertung den Aus-
schlag. Bei Abweichungen von mehr als einer Notenstufe legt die Prüfungsleitung 
die Note fest. Sie kann eine Lehrkraft mit der Lehrbefähigung für das jeweilige 
Prüfungsfach hinzuziehen.

§ 21  
Mündliche Prüfung

(1) Die mündlichen Prüfungen finden im zweiten Schulhalbjahr innerhalb des von 
der zuständigen Behörde bestimmten Zeitraums statt. Alle Prüfungen sind nach 
Entscheidung der Prüfungsleitung entweder spätestens zwei Wochen vor der 
 ersten schriftlichen Prüfung abzuschließen oder beginnen frühestens zwei 
 Wochen nach der letzten schriftlichen Prüfung. Die Entscheidung der Prüfungs-
leitung  erfolgt einheitlich für alle Prüfungen an der Schule. Die Prüfungsleitung 
setzt in Abstimmung mit der ersten Fachprüferin oder dem ersten Fachprüfer die 
Prüfungstermine fest und teilt sie dem Prüfling spätestens zwei Wochen vor dem 
ersten Termin mit. Vor der ersten mündlichen Prüfung ist der Prüfling auf die 
Vorschriften über Versäumnis und besondere Vorkommnisse hinzuweisen.

(2) Die Aufgaben orientieren sich an den durch Beschluss der Kultusministerkonferenz 
festgelegten überregionalen Standards und den Anforderungen der Bildungspläne.

(3) Die Prüfung wird in der Regel als Gruppenprüfung mit bis zu fünf Prüflingen 
durchgeführt. Nach Entscheidung der Prüfungsleitung können in begründeten 
Einzelfällen Einzelprüfungen durchgeführt werden. Vorwiegend führt die erste 
Fachprüferin oder der erste Fachprüfer das Prüfungsgespräch. Die zweite Fach-
prüferin bzw. der zweite Fachprüfer kann in das Prüfungsgespräch eingreifen und 
Fragen stellen. Die Prüfung dauert etwa 15 Minuten je Schülerin oder Schüler, die 
Gruppenprüfung dauert in jedem Fach in der Regel nicht länger als 90 Minuten.

(4) Im Anschluss an die mündliche Prüfung bewerten die Fachprüferinnen bzw. 
die Fachprüfer die erbrachten Leistungen. Sie benennen ihre Vorzüge und Mängel, 
die richtigen Lösungen und Fehler und benoten sie.

(5) Weichen die Bewertungen der Fachprüferinnen und Fachprüfer um nicht mehr 
als eine Notenstufe voneinander ab, gibt die bessere Bewertung den Ausschlag. 
Bei Abweichungen von mehr als einer Notenstufe legt die Prüfungsleitung die 
Note fest. Sie kann eine Lehrkraft mit der Lehrbefähigung für das jeweilige Prü-
fungsfach hinzuziehen.

(6) Das Ergebnis der mündlichen Prüfung wird dem Prüfling unverzüglich bekannt 
gegeben.
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§ 22  
Praxisorientierte Prüfung

In der Stadtteilschule ist in der Prüfung für den ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss nach Wahl des Prüflings in einer der drei mündlichen Prüfungen die 
Auseinandersetzung mit außerschulischen Praxis- und Projekterfahrungen Prü-
fungsgegenstand. Die Leistung in der Praxisorientierten Prüfung wird neben der 
mündlichen Leistung in dem Prüfungsfach mit einer weiteren auf den praxisorien-
tierten Teil bezogenen Note bewertet. § 21 Absätze 3 bis 6 gilt entsprechend.

§ 23  
Sprachfeststellungsprüfung

(1) Prüflinge, deren Erstsprache nicht Deutsch ist und die erstmals im Verlauf der 
Sekundarstufe I in eine Schule in Deutschland eintreten, können die Prüfung im 
Fach Englisch durch eine Prüfung in einer Sprache ihrer Wahl, die nicht Deutsch 
ist, ersetzen (Sprachfeststellungsprüfung), wenn sie weniger als drei vollständige 
Schuljahre am Englischunterricht nach der Stundentafel teilgenommen haben und 
fachkundige Prüferinnen oder Prüfer mit entsprechender Lehrbefähigung oder 
einer gleichwertigen wissenschaftlichen Qualifikation für die gewählte Sprache 
zur Verfügung stehen. Die Entscheidung, ob eine Sprachfeststellungsprüfung 
nach Satz 1 möglich ist, trifft die Zeugniskonferenz.

(2) Für die Durchführung der Sprachfeststellungsprüfung setzt die zuständige 
Behörde einen Prüfungsausschuss ein. Er besteht aus einer Prüferin bzw. einem 
Prüfer mit entsprechender Lehrbefähigung oder einer gleichwertigen wissen-
schaftlichen Qualifikation, einer weiteren sachkundigen Lehrkraft sowie der Prü-
fungsleitung. Die Prüfungsleitung obliegt der zuständigen Behörde; sie kann die 
Leitung auf eine Schulleiterin oder einen Schulleiter übertragen.

(3) Die Prüfung findet im selben Schulhalbjahr wie die Abschlussprüfung statt. 
Den Ort und den Zeitpunkt der Prüfung bestimmt die zuständige Behörde.

(4) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und 
wird in der Regel als Einzelprüfung durchgeführt. § 20 Absätze 2 bis 6, § 21 Ab-
satz 3 Sätze 3 bis 5 und Absätze 4 bis 6 sowie §§ 24 bis 28 gelten entsprechend.

(5) Die vom Prüfungsausschuss festgesetzte Bewertung wird an Stelle der Note 
für das Fach Englisch in das Abschlusszeugnis aufgenommen. Als Vermerk ist in 
das Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach ... wurde im Rahmen einer Sprach-
feststellungsprüfung festgestellt; sie tritt an die Stelle der Note im Fach Englisch.“ 
Hat der Prüfling in der gewählten Sprache am Unterricht teilgenommen, der in der 
Verantwortung der zuständigen Behörde durchgeführt wurde, wird die Zeugnis-
note gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 gebildet. In diesem Fall ist als Vermerk in das 
Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach … tritt an die Stelle der Note im Fach 
Englisch.“ Die Note im Fach Englisch wird ebenfalls in das Zeugnis aufgenommen, 
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sie bleibt für die Erteilung des Abschlusses außer Betracht. Auf Antrag des Prüf-
lings kann die Dauer seiner Teilnahme am Englischunterricht im Abschlusszeugnis 
vermerkt werden.

(6) Schülerinnen und Schüler, auf die die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 
zutreffen, können die Note in einer weiteren Sprache, die nicht Englisch ist, durch 
eine Sprachfeststellungsprüfung ersetzen. Die Absätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend.

§ 24  
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Nach Abschluss des letzten Prüfungsteils setzen die Fachprüferinnen bzw. 
Fachprüfer die in den Prüfungsfächern erreichten Noten fest. Die Prüfungsnote 
wird aus dem Durchschnitt der Note der schriftlichen und der Note der mündli-
chen Prüfung gebildet. Leistungstendenzen nach § 2 Absatz 6 Satz 1 sind bei der 
Bildung der Durchschnittsnote zu berücksichtigen. Beläuft sich der Durchschnitt 
auf den arithmetischen Mittelwert zwischen zwei Noten, wird die Prüfungsnote 
zur besseren Note hin gerundet. Ansonsten wird die Prüfungsnote entsprechend 
der ersten Stelle hinter dem Komma auf- oder abgerundet. 

(2) Die Prüfungsleitung teilt dem Prüfling die Noten unverzüglich mit.

(3) Die Zeugniskonferenz beschließt über die abschließende Note in den Prüfungs-
fächern. Hierbei wird die in der Prüfung erbrachte Leistung mit 40 vom Hundert 
und die im Unterricht des laufenden Schuljahres erbrachte Leistung mit 60 vom 
Hundert gewichtet. Die für die Leistungen in der Praxisorientierten Prüfung er-
teilte Note wird mit der Wertigkeit einer Fachnote im Zeugnis ausgewiesen.

§ 25 
Versäumnis

(1) Wer wegen Krankheit oder sonst aus wichtigem Grund einen Prüfungstermin 
oder mehrere Prüfungstermine versäumt, erhält Gelegenheit, die versäumte Prü-
fungsleistung nachträglich zu erbringen. Den neuen Prüfungstermin bestimmt die 
Prüfungsleitung, er kann am Beginn des neuen Schuljahres liegen. Für den Nach-
weis des wichtigen Grundes gilt § 4 Absatz 2 entsprechend. Wird die Abschluss-
prüfung öfter als insgesamt zweimal unterbrochen, gilt sie als nicht abgelegt.

(2) Wer einen Prüfungstermin oder mehrere Prüfungstermine ohne wichtigen 
Grund versäumt, erhält keinen Abschluss.
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§ 26  
Besondere Vorkommnisse

(1) Ein Prüfling, der täuscht oder sich sonst pflichtwidrig im Sinne des § 5 ver-
hält, kann von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen oder zur Wiederho-
lung eines Teils oder mehrerer Teile der Prüfung bestimmt werden. Die Entschei-
dung trifft die Prüfungsleitung. In der Regel setzt der Prüfling die Prüfung bis zur 
Entscheidung fort. Wer von der Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen wird, 
erhält keinen Abschluss.

(2) Ist das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß verlaufen, so kann die zu-
ständige Behörde bis zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses die Wiederho-
lung der gesamten Prüfung oder einzelner Prüfungen für alle oder einen Teil der 
Prüflinge anordnen. 

(3) Wird eine Pflichtwidrigkeit oder Unregelmäßigkeit, die zum Ausschluss oder 
zur Anordnung der Wiederholung berechtigt hätte, erst nach dem Abschluss der 
Prüfung festgestellt, kann die zuständige Behörde die Prüfungsleistungen nach-
träglich für nicht erbracht erklären. Die Erklärung muss innerhalb einer Frist von 
fünf Jahren nach Erteilung des Abschlusszeugnisses erfolgen. Das Abschluss-
zeugnis wird eingezogen.

§ 27 
Öffentlichkeit, Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer

(1) Die Prüfungen sowie die Beratungen über das Ergebnis der Prüfung sind nicht 
öffentlich. Über die Beratung ist Verschwiegenheit zu bewahren.

(2) Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Behörde und die Lehrkräfte der 
Schule können bei den Prüfungen und Beratungen der Fachprüferinnen und Fach-
prüfer als Gäste anwesend sein, mit Genehmigung der Prüfungsleitung und Zu-
stimmung der Prüflinge auch Lehrkräfte anderer Schulen.

(3) Die Prüfungsleitung kann mit Zustimmung der Prüflinge einzelne Zuhörerin-
nen und Zuhörer, insbesondere Schülerinnen und Schüler der nachfolgenden 
Jahrgangsstufe sowie Elternvertreterinnen und Elternvertreter, zur mündlichen 
Prüfung zulassen.

§ 28  
Niederschriften

(1) Über die schriftliche Prüfung führt die Aufsicht führende Person eine Nieder-
schrift, die neben den besonderen Vorkommnissen insbesondere Auskunft gibt 
über

1. die Namen der Aufsicht führenden Personen sowie Beginn und Ende 
ihrer Aufsicht,
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2. den Beginn der Aufgabenstellung,

3. den Beginn der Arbeitszeit und

4. die Zeiten, zu denen die Prüflinge ihre Arbeiten abgeben.

(2) Über die mündliche Prüfung gegebenenfalls einschließlich der Praxisorientier-
ten Prüfung wird von den Fachprüferinnen und Fachprüfern eine Niederschrift 
geführt, die außer über die besonderen Vorkommnisse insbesondere Auskunft 
gibt über

1. das Prüfungsdatum,

2. die Namen der Fachprüferinnen bzw. Fachprüfer,

3. die Namen der Prüflinge,

4. das Prüfungsfach,

5. den Prüfungsablauf,

6. die wesentlichen Prüfungsinhalte,

7. die maßgeblichen Leistungen der Prüflinge und

8. die Bewertung der Prüfungsleistungen und deren Begründung.

Die Niederschrift wird von den Fachprüferinnen oder den Fachprüfern unter-
schrieben.

(3) Die Prüfungsleitung führt eine Übersicht über die Ergebnisse der Abschluss-
prüfung aller Abschlussklassen. Die Übersicht enthält die Noten der schriftlichen 
und der mündlichen Prüfung, die Prüfungsnoten, die Zeugnisnoten und die er-
reichten Abschlüsse oder Berechtigungen.

§ 29  
Erster allgemeinbildender Schulabschluss

(1) Der erste allgemeinbildende Schulabschluss ist erreicht, wenn die Schülerin-
nen und Schüler

1. am Ende der Jahrgangsstufen 9 oder 10 an der Abschlussprüfung 
teilgenommen haben, 

2. nach der Umrechnung ihrer Noten in abschlussbezogene Noten 
gemäß § 2 Absätze 4, 5 und 7 in allen Fächern und Lernbereichen 
sowie im Praxisorientierten Teil der Prüfung mindestens die 
Note „ausreichend“ (4) bezogen auf den ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss erreicht haben oder bei schlechteren Noten 



APO-GRUNDSTGY 29

insgesamt die Durchschnittsnote „4,0“ über alle Fächer, 
Lernbereiche und gegebenenfalls die besondere betriebliche 
Lernaufgabe erreicht haben und 

3. kein Fall von Absatz 3 vorliegt.

Hat die Schülerin oder der Schüler auf Veranlassung der Schule eine besondere 
betriebliche Lernaufgabe angefertigt, so wird diese mit einer Note bewertet. Die 
Note zählt wie die Note in einem Fach.

(2) Ohne Teilnahme an der Abschlussprüfung ist der erste allgemeinbildende 
Schulabschluss erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahr-
gangsstufe 9 oder 10 nach der Umrechnung ihrer Noten in abschlussbezogene 
Noten gemäß § 2 Absätze 4, 5 und 7

1. in allen Fächern, Lernbereichen und gegebenenfalls der besonderen 
betrieblichen Lernaufgabe mindestens die Note „ausreichend“ (4) 
bezogen auf den mittleren Schulabschluss erreicht haben oder 
schlechtere Noten gemäß § 30 Absatz 3 ausgleichen können und

2. kein Fall des § 30 Absatz 4 vorliegt.

(3) Der Ausgleich ist ausgeschlossen

1. bei der Note „mangelhaft“ (5) in Deutsch und Mathematik, 

2. bei der Note „ungenügend“ (6) in einem der Fächer Deutsch, 
Mathematik oder Englisch, 

3. bei der Note „ungenügend“ (6) in zwei Fächern, Lernbereichen oder 
der besonderen betrieblichen Lernaufgabe,

4. bei der Note „mangelhaft“ (5) oder schlechter in mehr als zwei 
Fächern, Lernbereichen oder in der besonderen betrieblichen 
Lernaufgabe,

5. wenn in mindestens einem Fach oder Lernbereich, in einem 
Prüfungsfach für die im Unterricht des laufenden Schuljahres 
erbrachten Leistungen oder für die besondere betriebliche 
Lernaufgabe nach § 4 Absatz 3 Satz 2 keine Note erteilt wurde und 
dies der Note „ungenügend“ (6) entspricht.

Die in Satz 1 genannten Noten beziehen sich auf den ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss.



APO-GRUNDSTGY30

§ 29a  
Erweiterter erster allgemeinbildender Schulabschluss

(1) Wer die Voraussetzungen des § 29 am Ende der Jahrgangsstufe 10 erfüllt, 
erwirbt den erweiterten ersten allgemeinbildenden Schulabschluss. Wer die Vor-
aussetzungen des § 29 Absatz 1 bereits am Ende der Jahrgangsstufe 9 erfüllte, 
erwirbt den erweiterten ersten allgemeinbildenden Schulabschluss jedoch nur, 
wenn auch die Jahrgangsstufe 10 erfolgreich nach § 29a Absatz 2 beendet wird. 
Der Erwerb des Abschlusses wird im Abschlusszeugnis der Jahrgangsstufe 10 
vermerkt.

(2) Die Jahrgangsstufe 10 ist erfolgreich beendet, wenn Schülerinnen und Schüler 
am Ende dieser Jahrgangsstufe die Voraussetzungen des § 29 Absatz 1 erfüllen. 
Schülerinnen und Schüler, die die Abschlussprüfung zum ersten allgemeinbilden-
den Schulabschluss nicht am Ende der Jahrgangsstufe 10 ablegen, haben die 
Jahrgangsstufe 10 dann erfolgreich beendet, wenn ihre im laufenden Unterricht 
erreichten Leistungen den Voraussetzungen des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und Absatz 3 genügen.

§ 30  
Mittlerer Schulabschluss

(1) Der mittlere Schulabschluss ist erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler

1. am Ende der Jahrgangsstufe 10 an der Abschlussprüfung 
teilgenommen haben, 

2. nach der Umrechnung ihrer Noten in abschlussbezogene Noten 
gemäß § 2 Absätze 4, 5 und 7 in allen Fächern, Lernbereichen und 
gegebenenfalls der besonderen betrieblichen Lernaufgabe 
mindestens die Note „ausreichend“ (4) bezogen auf den mittleren 
Schulabschluss erreicht haben oder schlechtere Noten entsprechend 
Absatz 3 ausgleichen können und 

3. kein Fall von Absatz 4 vorliegt.

(2) Ohne Teilnahme an der Abschlussprüfung ist der mittlere Schulabschluss 
 erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 

1. an der Überprüfung nach § 32 Absatz 1 teilgenommen haben,

2. im Zeugnis in allen Fächern und Lernbereichen mindestens die 
Note „ausreichend“ (4) bezogen auf den Übergang in die gymnasiale 
Oberstufe erreicht haben, hierbei bleiben die Noten in Sprachen, die 
ab Jahrgangsstufe 5 oder später aufgenommen wurden, außer 
Betracht, oder schlechtere Noten entsprechend Absatz 3 
ausgleichen können und 

3. kein Fall von Absatz 4 vorliegt.



APO-GRUNDSTGY 31

(3) Ausgeglichen werden

1. die Note „mangelhaft“ (5) in einem Fach, Lernbereich oder der 
besonderen betrieblichen Lernaufgabe durch die Note „gut“ (2) oder 
besser in einem anderen Fach, Lernbereich oder der besonderen 
betrieblichen Lernaufgabe oder durch die Note „befriedigend“ (3) 
oder besser in zwei anderen Fächern, Lernbereichen oder der 
besonderen betrieblichen Lernaufgabe,

2. die Note „ungenügend“ (6) in einem Fach, Lernbereich oder der 
betrieblichen Lernaufgabe durch die Note „sehr gut“ (1) in einem 
anderen Fach, Lernbereich oder der besonderen betrieblichen 
Lernaufgabe oder durch die Note „gut“ (2) in zwei anderen Fächern, 
Lernbereichen oder der besonderen betrieblichen Lernaufgabe.

(4) Der Ausgleich ist ausgeschlossen

1. bei der Note „mangelhaft“ (5) oder schlechter in zwei der Fächer 
Deutsch, Mathematik oder Englisch,

2. bei der Note „ungenügend“ (6) in einem der Fächer Deutsch, 
Mathematik oder Englisch,

3. bei der Note „mangelhaft“ (5) oder schlechter und der 
Note „ungenügend“ (6) in zwei Fächern, Lernbereichen oder der 
besonderen betrieblichen Lernaufgabe,

4. bei der Note „mangelhaft“ (5) oder schlechter in mehr als zwei 
Fächern, Lernbereichen oder in der besonderen betrieblichen 
Lernaufgabe,

5. wenn in mindestens einem Fach oder Lernbereich, in einem 
Prüfungsfach für die im Unterricht des laufenden Schuljahres 
 erbrachten Leistungen oder für die besondere betriebliche 
Lernaufgabe nach § 4 Absatz 3 Satz 2 keine Note erteilt wurde und 
dies der Note „ungenügend“ (6) entspricht.

(5) Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Noten beziehen sich im Fall von 
 Absatz 1 auf den mittleren Schulabschluss, im Fall von Absatz 2 auf den Über-
gang in die gymnasiale Oberstufe. Haben die Schülerinnen und Schüler nach § 23 
die Prüfung im Fach Englisch durch eine Sprachfeststellungsprüfung ersetzt, so 
tritt die in der geprüften Sprache erteilte Note an die Stelle der Note für das Fach 
Englisch.
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§ 31  
Versetzung in die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe

(1) Die Schülerinnen und Schüler werden aus der Jahrgangsstufe 10 der Stadt-
teilschule in die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe versetzt, wenn sie 

1. den mittleren Schulabschluss erworben haben,

2. in allen Fächern und Lernbereichen und gegebenenfalls in der 
besonderen betrieblichen Lernaufgabe mindestens die 
Note „ausreichend“ (E4) erzielt haben oder schlechtere 
Noten entsprechend Absatz 2 ausgleichen können und kein Fall von 
Absatz 3 vorliegt.

(2) Ausgeglichen werden

1. die Note „gut“ (G2) in einem Fach, Lernbereich oder der besonderen 
betrieblichen Lernaufgabe durch die Note „gut“ (E2) oder besser in 
einem anderen Fach, Lernbereich oder der besonderen betrieblichen 
Lernaufgabe oder durch die Note „befriedigend“ (E3) oder besser in 
zwei anderen Fächern, Lernbereichen oder der besonderen 
betrieblichen Lernaufgabe,

2. die Note „befriedigend“ (G3) oder schlechter in einem Fach, 
Lernbereich oder der besonderen betrieblichen Lernaufgabe durch 
die Note „sehr gut“ (E1) in einem anderen Fach, Lernbereich oder 
der besonderen betrieblichen Lernaufgabe oder durch die Note „gut“ 
(E2) in zwei anderen Fächern, Lernbereichen oder der besonderen 
betrieblichen Lernaufgabe.

(3) Der Ausgleich ist ausgeschlossen

1. bei der Note „gut“ (G2) oder schlechter in zwei der Fächer Deutsch, 
Mathematik oder Englisch,

2. bei der Note „befriedigend“ (G3) oder schlechter in einem der 
Fächer Deutsch, Mathematik oder Englisch,

3. bei der Note „gut“ (G2) oder schlechter und der Note „befriedigend“ 
(G3) oder schlechter in zwei Fächern, Lernbereichen oder der 
besonderen betrieblichen Lernaufgabe, 

4. bei der Note „gut“ (G2) oder schlechter in mehr als zwei Fächern, 
Lernbereichen oder in der besonderen betrieblichen Lernaufgabe,

5. wenn in mindestens einem Fach oder Lernbereich oder für die 
besondere betriebliche Lernaufgabe nach § 4 Absatz 3 Satz 2 keine 
Note erteilt wurde und dies der Note „ungenügend“ (G6) entspricht.
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(4) Ausnahmsweise werden Schülerinnen und Schüler ohne Ausgleich für nicht 
ausreichende Leistungen versetzt, wenn mindestens ein Schullaufbahnvermerk 
nach § 10 Absatz 2 den Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorsah, der 
 Leistungsabfall durch längere Krankheit oder andere schwerwiegende Belastun-
gen verursacht ist und wenn zu erwarten ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
im folgenden Schuljahr die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe erfolgreich be-
suchen werden. Eine Versetzung auf Probe ist unzulässig.

§ 32  
Versetzung in die Studienstufe der gymnasialen Oberstufe

(1) In der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums dient eine Klassenarbeit in den 
Fächern Deutsch und Mathematik sowie in einer spätestens ab Jahrgangsstufe 8 
durchgängig unterrichteten weiteren Sprache der Überprüfung, ob die Anforde-
rungen der Bildungspläne erreicht wurden; sie wird durch eine mündliche Über-
prüfung in mindestens zwei der genannten Fächer, darunter die gewählte weitere 
Sprache, ergänzt. Die Überprüfung in der weiteren Sprache kann durch eine 
Sprachfeststellungsprüfung ersetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler, 
 deren Erstsprache nicht Deutsch ist, erstmals nach Beginn der Jahrgangsstufe 8 
in ein Gymnasium in Deutschland eingetreten sind und fachkundige Prüferinnen 
oder Prüfer mit der Lehrbefähigung oder einer gleichwertigen wissenschaftlichen 
Qualifikation für die gewählte Sprache zur Verfügung stehen. § 23 Absatz 1 
Satz 2, Absätze 2 bis 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die Note in 
einer anderen Sprache als Englisch ersetzt werden kann. Als Vermerk ist in das 
Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach….. wurde im Rahmen einer Sprachfest-
stellungsprüfung festgestellt.“

(2) Die Termine und die Aufgaben für die schriftliche Überprüfung bestimmt die 
zuständige Behörde. 

(3) Die schriftlichen Arbeiten sind jeweils mit einer Note zu bewerten. Nach der 
Bekanntgabe dieser und der Note für die während des Schuljahres im Unterricht 
erbrachten Leistungen entscheiden die Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe 
von Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, in welchem der Fächer Deutsch oder 
 Mathematik sie mündlich überprüft werden wollen. Die mündliche Überprüfung 
wird in der Regel als Gruppenprüfung mit bis zu fünf Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt. In begründeten Fällen können Einzelprüfungen durchgeführt wer-
den. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Regel in jedem Fach 15 Minuten 
geprüft. Insgesamt dauert die Prüfung in der Regel nicht länger als 90 Minuten.

(4) Die in den mündlichen Überprüfungen erbrachten Leistungen werden mit einer 
Note bewertet. In jedem Fach, in dem die Schülerin oder der Schüler an der schrift-
lichen und mündlichen Überprüfung teilgenommen hat, wird entsprechend § 24 
Absatz 1 eine Gesamtnote gebildet. Hat keine mündliche Überprüfung stattge-
funden, gilt die für die schriftliche Überprüfung erteilte Note.
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(5) Die Schülerinnen und Schüler werden in die Studienstufe versetzt, wenn sie 

1. in allen Unterrichtsfächern mindestens die Note „ausreichend“ (4) 
erzielt haben oder schlechtere Noten gemäß § 30 Absatz 3 
ausgleichen können und

2. kein Fall des § 30 Absatz 4 vorliegt.

In den Fächern, in denen die Überprüfung nach Absatz 1 erfolgte, werden bei der 
Bildung der Zeugnisnote im Jahreszeugnis die im Unterricht erbrachten Leistun-
gen mit 70 vom Hundert und die in der schriftlichen oder schriftlichen und münd-
lichen Überprüfung erbrachten Leistungen mit 30 vom Hundert gewichtet.

(6) Ausnahmsweise werden Schülerinnen und Schüler ohne Ausgleich für nicht 
ausreichende Leistungen versetzt, wenn mindestens ein Schullaufbahnvermerk 
nach § 10 Absatz 2 den Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorsah, der 
 Leistungsabfall durch längere Krankheit oder andere schwerwiegende Belastun-
gen verursacht ist und wenn zu erwarten ist, dass die Schülerinnen und Schüler 
die Studienstufe der gymnasialen Oberstufe erfolgreich besuchen werden. Eine 
Versetzung auf Probe ist unzulässig. 

§ 33  
Nachträglicher Erwerb eines Schulabschlusses, nachträgliche Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler erwerben einen Schulabschluss nachträglich 
oder werden nachträglich versetzt, wenn sie eine Nachprüfung bestanden haben. 
Eine Nachprüfung ist in höchstens einem Fach oder Lernbereich zulässig, in dem 
die Schülerinnen und Schüler nach der Umrechnung ihrer Noten in abschluss-
bezogene Noten gemäß § 10 Absätze 3 bis 5 die Note „mangelhaft“ (5) erzielt 
haben, für die sie keinen Ausgleich haben. Ungenügende Leistungen in einem Fach 
oder Lernbereich schließen eine Nachprüfung in diesem Fach oder Lernbereich 
aus. Die Zeugniskonferenz stellt fest, ob und in welchen Fächern oder Lern-
bereichen eine Nachprüfung zulässig ist. Den Sorgeberechtigten wird die Ent-
scheidung schriftlich mitgeteilt.

(2) Die Sorgeberechtigten können die Schülerinnen und Schüler bis zum Beginn 
der Sommerferien schriftlich zur Nachprüfung in einem der zugelassenen Fächer 
oder Lernbereiche anmelden. Die Nachprüfung soll innerhalb einer Woche vor 
Beginn des Unterrichts durchgeführt werden.

(3) Für die Durchführung der Nachprüfung wird ein Nachprüfungsausschuss ge-
bildet. Ihm gehören ein Mitglied der Schulleitung als vorsitzendes Mitglied sowie 
als beisitzende Mitglieder zwei vom vorsitzenden Mitglied zu bestimmende Fach-
lehrkräfte an; dem Nachprüfungsausschuss soll die Lehrkraft angehören, die das 
Fach oder den Lernbereich in der Klasse im vorangegangenen Schuljahr unter-
richtet hat.
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(4) Die Nachprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 
Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung bestimmt ein beisitzendes Mitglied, 
 sofern nichts anderes geregelt ist; sie entsprechen in ihrem Umfang und ihren 
Anforderungen einer Klassenarbeit des vorangegangenen Schuljahres. Die münd-
liche Prüfung wird als Einzel- oder Gruppenprüfung vom Nachprüfungsausschuss 
durchgeführt und soll in der Regel 15 Minuten je Schülerin oder Schüler dauern. 
Sie findet nicht statt, wenn in der schriftlichen Prüfung, bezogen auf den jeweils 
angestrebten Schulabschluss oder die angestrebte Versetzung, mangelhafte oder 
ungenügende Leistungen erbracht wurden. Von der mündlichen Prüfung kann ab-
gesehen werden, wenn im schriftlichen Teil, bezogen auf den jeweils angestrebten 
Schulabschluss oder die angestrebte Versetzung, mindestens befriedigende 
 Leistungen erbracht wurden. 

(5) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung in den Fächern Deutsch, Mathe-
matik, Englisch beziehungsweise bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 
 Absatz 1 in der gewählten Sprache sowie in der weiteren Sprache, in der die 
Schülerin oder der Schüler an der Überprüfung nach § 32 teilgenommen hat, be-
stimmt die zuständige Behörde. 

(6) Für die Bewertung der Leistungen im schriftlichen Teil der Nachprüfung gilt 
§ 20 Absätze 5 und 6; für die Bewertung der Leistungen im mündlichen Teil gilt 
§ 21 Absätze 4 und 5. Wurde die Schülerin oder der Schüler schriftlich und münd-
lich geprüft, so wird die abschließende Note entsprechend § 24 Absatz 1 fest-
gesetzt. Hat die Nachprüfung in einem der in Absatz 5 genannten Fächer statt-
gefunden, so wird zunächst die Prüfungsnote entsprechend § 24 Absatz 1 und 
sodann die abschließende Note entsprechend § 24 Absatz 3 Sätze 1 und 2 oder, 
wenn die Versetzung in die Studienstufe angestrebt wird, entsprechend § 32 Ab-
satz 5 Satz 2 gebildet. 

(7) Die Nachprüfung ist bestanden, wenn die Schülerin oder der Schüler mindes-
tens ausreichende Leistungen, bezogen auf den jeweils angestrebten Schul-
abschluss, erbracht hat. Ihr oder ihm wird ein neues Zeugnis ausgestellt; die durch 
die Nachprüfung erworbene Note ersetzt die zuvor erreichte Zeugnisnote.

§ 34  
Schulabschlussprüfung in besonderen Fällen

Schülerinnen und Schüler, die aus wichtigem Grund, insbesondere wegen körper-
licher, geistiger oder seelischer Erkrankung, auf längere Zeit oder auf Dauer nicht 
regelmäßig am Unterricht ihrer Schule teilnehmen, können den ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss sowie den mittleren Schulabschluss in entsprechender 
Anwendung der Externenprüfungsordnung vom 25. April 2012 (HmbGVBl. 
S.  159), geändert am 27. März 2014 (HmbGVBl. S. 121, 124), in der jeweils gel-
tenden Fassung erwerben. Dasselbe gilt für Schülerinnen und Schüler, die zum 
Beispiel aufgrund der beruflich bedingten Reisetätigkeit der Sorgeberechtigten 
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weniger als sechs Monate vor Beginn der Abschlussprüfung in eine Schule auf-
genommen worden sind, und für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die 
den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss noch nicht erreicht haben und im 
Zeugnis über das erste Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 den Vermerk erhal-
ten haben, sie würden bei gleichbleibender Leistungsentwicklung voraussichtlich 
diesen Schulabschluss erreichen, oder die diesen Vermerk nach § 10 Absatz 2 
Satz 2 nicht erhalten haben.

§ 35  
Latinum, Großes Latinum, Graecum

(1) Schülerinnen und Schüler, die fünf Schuljahre aufsteigenden Unterricht in 
 Latein hatten, erwerben das Latinum, wenn sie am Ende des letzten Schuljahres 
mindestens die Note „ausreichend“ (4 beziehungsweise E4) erreichen. Schülerin-
nen und Schüler, die sechs Schuljahre aufsteigenden Unterricht in Latein hatten, 
erwerben das Große Latinum, wenn sie am Ende des letzten Schuljahres mindes-
tens die Note „ausreichend“ (4 beziehungsweise E4) erreichen. Die Sätze 1 und 2 
finden entsprechende Anwendung für Schülerinnen und Schüler, die weniger als 
fünf oder sechs Schuljahre aufsteigenden Unterricht hatten, weil sie einmal oder 
mehrfach nach § 12 Absatz 1 vorzeitig in eine höhere Jahrgangsstufe aufgerückt 
sind oder erst im Laufe der Sekundarstufe I in ihre Lerngruppe eingetreten sind.

(2) Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Schuljahre aufsteigenden 
 Unterricht in Latein hatten und die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, 
erwerben das Latinum oder nach mindestens vier Schuljahren aufsteigenden Un-
terrichts das Große Latinum, wenn sie an einer schriftlichen und einer zwanzig-
minütigen, für das Große Latinum dreißigminütigen mündlichen Prüfung teil-
genommen haben und ihre Leistungen mit der nach § 24 Absatz 1 gebildeten 
Gesamtnote „ausreichend“ (4 beziehungsweise E4) oder einer besseren Note 
 bewertet wurden und kein Teil der Prüfung mit der Note „ungenügend“ (6 bezie-
hungsweise G3 oder schlechter) bewertet wurde. Satz 1 findet auch Anwendung 
für Schülerinnen und Schüler, die weniger als drei oder vier Schuljahre aufstei-
genden Unterricht hatten, weil sie einmal oder mehrfach nach § 12 Absatz 1 
vorzeitig in eine höhere Jahrgangsstufe aufgerückt sind oder erst im Laufe der 
Sekundarstufe I in ihre Lerngruppe einge treten sind. 

(3) Schülerinnen und Schüler, die mindestens drei Schuljahre aufsteigenden Un-
terricht in Griechisch hatten, erwerben das Graecum, wenn sie an einer schrift-
lichen und einer zwanzigminütigen mündlichen Prüfung teilgenommen haben und 
ihre Leistungen mit der nach § 24 Absatz 1 gebildeten Gesamtnote „ausreichend“ 
(4 beziehungsweise E4) oder einer besseren Note bewertet wurden und kein Teil 
der Prüfung mit der Note „ungenügend“ (6 beziehungsweise G3 oder schlechter) 
bewertet wurde. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(4) Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung bestimmt die zuständige Behörde. 
Diese und die Aufgaben für die mündliche Prüfung orientieren sich an den durch 
Beschluss der Kultusministerkonferenz festgelegten Anforderungen und den An-
forderungen der Bildungspläne. Für die mündliche Prüfung wird den Schülerinnen 
und Schülern eine dreißigminütige Vorbereitungszeit gewährt. 

(5) § 19 Absätze 1 bis 3, § 20 Absätze 3 bis 6, § 21 Absätze 4 bis 6 und die §§ 26 
bis 28 gelten entsprechend.

(6) Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Jahrgangsstufe 10 das Latinum 
oder Graecum aufgrund einer Prüfung erwerben, können mit der Teilnahme an 
dieser Prüfung die Teilnahme an der schriftlichen und mündlichen Überprüfung in 
einer weiteren Sprache nach § 32 ersetzen. Für die Bildung der Zeugnisnote in 
dem entsprechenden Fach gilt in diesem Fall § 32 Absatz 5 Satz 2.

ABSCHNITT 6

Stundentafeln

§ 36  
Stundentafeln

(1) Die Stundentafeln weisen für jede Schulform jeweils die Anzahl der Unter-
richtsstunden aus, die in den Fächern und Lernbereichen bis zur letzten Jahr-
gangsstufe der Schulform beziehungsweise Schulstufe insgesamt zu erteilen sind 
(Grundstunden). Für jedes Fach und jeden Lernbereich weisen sie die Stunden 
aus, die über eine Jahrgangsstufe oder mehrere Jahrgangsstufen mindestens zu 
erteilen sind, damit ein Schulabschluss erteilt werden darf (Mindeststunden). Der 
Gestaltungsraum der Schule ergibt sich aus der Differenz zwischen den Grund-
stunden und den Mindeststunden.

(2) Bei der Umrechnung der Grund- und Mindeststunden in Wochenstunden ent-
spricht ein Schuljahr 38 Unterrichtswochen.

(3) Für die Ausgestaltung der schuleigenen Stundentafel gelten folgende Vor-
gaben:

1. Die Erfüllung der in den Bildungsplänen niedergelegten 
Anforderungen ist sicherzustellen,

2. in der Grundschule sind jeweils 27 Unterrichtsstunden von 45 
Minuten Dauer beziehungsweise 20 ¼ Zeitstunden zu unterrichten, 

3. in der Stadtteilschule sind jeweils mindestens 30 Unterrichtsstunden 
von 45 Minuten Dauer beziehungsweise 22 ½ Zeitstunden pro 
Jahrgangsstufe zu unterrichten,



APO-GRUNDSTGY38

3a. im Gymnasium sind in der Jahrgangsstufe 5 30 Unterrichtsstunden 
von 45 Minuten Dauer beziehungsweise 22 ½ Zeitstunden und in der 
Jahrgangsstufe 6 31 Unterrichtsstunden von 45 Minuten Dauer 
beziehungsweise 23 ¼ Zeitstunden je Woche zu erteilen; in den 
übrigen Jahrgangsstufen sind jeweils höchstens 34 Unterrichtsstunden 
von 45 Minuten Dauer beziehungsweise 25 ½ Zeitstunden zu erteilen; 
die Höchstgrenze darf überschritten werden, wenn eine Sprache nach 
Nummer 14 der Anlage 6 oder Nummer 19 der Anlage 7 unterrichtet 
wird sowie am Deutsch-Französischen Gymnasium,

4. im Fach Mathematik werden in jeder Jahrgangsstufe mindestens  
vier Wochenstunden erteilt, in der Stadtteilschule gilt dies auch für 
das Fach Deutsch,

4a. die Fächer Deutsch, Englisch und Sport werden in jeder Jahrgangs-
stufe unterrichtet; in bilingualen Schulen ist das Fach Englisch 
spätestens ab Jahrgangsstufe 3 zu unterrichten, Nummer 1 bleibt 
unberührt,

5. das Unterrichtsangebot der Stadtteilschule in weiteren Sprachen ist 
so zu gestalten, dass in mindestens einer weiteren Sprache vier 
Jahre lang aufsteigender Unterricht belegt werden kann,

6. im Gymnasium sind spätestens ab der Jahrgangsstufe 7 bis 
Jahrgangsstufe 10 zwei Fremdsprachen Pflicht,

7. das Fach Religion wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 in jeder 
Jahrgangsstufe unterrichtet.

Auf Antrag kann die zuständige Behörde Ausnahmen von Satz 1 Nummer 3a  
genehmigen.

§ 37
Aufgabengebiete

Der Unterricht in den Aufgabengebieten wird in die Unterrichtsstunden integriert, 
die auf die beteiligten Fächer oder Lernbereiche entfallen. Der Umfang des Unter-
richts in den Aufgabengebieten umfasst in jeder Schulform mindestens ein Zehn-
tel der Grundstunden.
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§ 38
Gestaltungsraum, Wahlpflichtbereich

(1) Der Gestaltungsraum und der Wahlpflichtbereich ermöglichen es der Schule, 
Schwerpunkte zu setzen. In der Grundschule kann der Gestaltungsraum zur Ein-
richtung einer offenen Eingangs- und Schlussphase in den Jahrgangsstufen 1 und 
2 genutzt werden. Die offene Eingangs- und Schlussphase darf insgesamt vier 
Unterrichtsstunden von 45 Minuten Dauer beziehungsweise drei Zeitstunden 
nicht überschreiten.

(2) Die Schule kann Schwerpunkte setzen, indem sie insbesondere

1. den Unterricht in allen Fächern und Lernbereichen der Stundentafel 
verstärkt,

2. unterstützenden, vertiefenden oder erweiterten Unterricht für 
besondere Schülergruppen erteilt,

3. Pflicht- oder Wahlpflichtunterricht in den Fächern und Lernbereichen 
einrichtet, für die ein von der zuständigen Behörde erstellter 
Rahmenplan oder ein von ihr genehmigtes schulisches Curriculum 
vorliegt, in dem die Anforderungen und Inhalte dargestellt sind,

4. Niederdeutsch unterrichtet,

5. Klassenlehrerstunden einrichtet,

6. Praxislerntage durchführt.

(3) Zum Angebot im Wahlpflichtbereich zählen mindestens

1. in der Stadtteilschule eine weitere Sprache sowie ein Angebot aus 
zwei der naturwissenschaftlichen oder 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, der Fächer Musik, Theater, 
Bildende Kunst, Informatik oder aus dem Lernbereich Arbeit und 
Beruf;

2. im Gymnasium eine weitere Sprache sowie zwei der Fächer Musik, 
Theater, Bildende Kunst, Informatik oder ein Angebot aus den 
naturwissenschaftlichen Fächern; im altsprachlichen Gymnasium ist 
der Wahlpflichtbereich aufgehoben und stattdessen eine weitere 
Sprache Pflicht.

(4) Am Deutsch-Französischen Gymnasium werden in den Fächern Deutsch und 
Französisch in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 jeweils mindestens fünf Wochenstun-
den unterrichtet, ab Jahrgangsstufe 8 jeweils mindestens vier Wochenstunden. 
Eine weitere Sprache als Wahlpflichtfach wird nicht unterrichtet.
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§ 39
Schulveranstaltungen

Pflichtmäßige Schulveranstaltungen wie Betriebspraktika, Praxislerntage und 
Schulfahrten ersetzen den Unterricht nach der Stundentafel. 

§ 40
Stundentafel für die Grundschule

Für die Grundschulen gelten die in den Anlagen 2 und 3 beigefügten Stunden-
tafeln. Grundschulen können auf Antrag und mit Genehmigung der zuständigen 
Behörde von den Stundentafeln abweichen, wenn die besondere Zusammen-
setzung oder Bedürfnisse ihrer Schülerschaft oder die regionalen Gegebenheiten 
dies erfordern. 

§ 41
Stundentafel für die Stadtteilschule

Für die Stadtteilschulen gelten die in den Anlagen 4 und 5 beigefügten Stunden-
tafeln.

§ 42
Stundentafel für das Gymnasium

Für die Gymnasien gelten die in den Anlagen 6 und 7 beigefügten Stundentafeln. 
Für das Deutsch-Französische Gymnasium gilt die in Anlage 8 beigefügte Stun-
dentafel.
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ABSCHNITT 7

Schlussbestimmungen

§ 43  
Umschulung aus anderen Ländern

Zugezogene Schülerinnen und Schüler werden in der erreichten Jahrgangsstufe 
der Schulform eingeschult, die der bisher besuchten Schulform entspricht be-
ziehungsweise am meisten entspricht.

§ 44  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2011 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt 
treten außer Kraft:

1. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Klassen 1 bis 10 der 
allgemeinbildenden Schulen vom 22. Juli 2003 (HmbGVBl. S. 339) in 
der geltenden Fassung,

2. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die kooperative 
Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 10 vom 22. Juli 2003 
(HmbGVBl. S. 373) in der geltenden Fassung,

3. die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die integrierte 
Gesamtschule – Jahrgangsstufen 5 bis 10 vom 22. Juli 2003 
(HmbGVBl. S. 359) in der geltenden Fassung,

4. die Verordnung über die Stundentafeln für die Grundschule vom  
13. Juli 1999 (HmbGVBl. S. 182) in der geltenden Fassung, 

5. die Verordnung über die Stundentafeln für die Sekundarstufe I vom 
20. Oktober 1998 (HmbGVBl. S. 211) in der geltenden Fassung,

6. die Verordnung über die Stundentafeln der Grundschule und der 
Sekundarstufe I der Stadtteilschule sowie des Gymnasiums vom   
23. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 263).

(2) Die Regelungen zur Einführung des Pflichtfachs Theater in der Grundschule 
und in den Jahrgangsstufen 5 und 6 der Stadtteilschule und des Gymnasiums sind 
ab dem Schuljahresbeginn 2012/2013 anzuwenden.
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Anlagen 
e APO-GrundStGy

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 7) 
Notengebung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der allgemeinen Schulen

Anlage 2 (zu § 40) 
Stundentafel für die Grundschule  
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 3 (zu § 40) 
Stundentafel für die Grundschule 
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 4 (zu § 41) 
Stundentafel für die Stadtteilschule 
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 5 (zu § 41) 
Stundentafel für die Stadtteilschule 
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 6 (zu § 42) 
Stundentafeln für das Gymnasium  
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 7 (zu § 42) 
Stundentafel für das Gymnasium  
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Anlage 8 (zu § 42) 
Stundentafel für das Deutsch-Französische Gymnasium  
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 7)

Notengebung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 der allgemeinen Schulen 

Stadtteilschule abschlussbezogene 
Noten Gymnasium

Abschlüsse und Zugangs-
berechtigungen zur 
gymnasialen OberstufeG-Noten E-Noten ESA1) MSA2)

E1

1

1

1

Zugangsberechtigung am Ende 
der Jahrgangsstufe 10

> in der Stadtteilschule zur  
Vorstufe (Jahrgangsstufe 11)  
der gymnasialen Oberstufe 

> im Gymnasium zur  
Studienstufe (Jahrgangsstufe 11)  
der gymnasialen Oberstufe

E1 – 1 –

E2 + 2 +

E2 2

E2- 2 –

E3 +

2

3 +

E3 3

E3 – 3 –

G1
E4 +

3

4 +

E4 4

G1 – E4 – 4 –

G2 +

2 4

5 +
Anforderungen für den mittleren 
Schulabschluss erfülltG2 5

G2 – 5 –

G3 +

3 5

6 3)

Anforderungen für den ersten 
allgemeinbildenden  
Schulabschluss erfüllt

G3

G3 –

G4 +

4

6

G4

G4 –

G5 +

5 Anforderungen für den ersten 
allgemeinbildenden  
Schulabschluss nicht erfüllt

G5

G5 –

G6 6

1) ESA: Erster allgemeinbildender Schulabschluss
2) MSA: Mittlerer Schulabschluss
3) Die Note 6 wird nicht umgerechnet.
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Anlage 2 (zu § 40)
Stundendentafel für die Grundschule 
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in
Unterrichts-
stunden
mindestens

Wochen-
stunden 
mindestens

1 Grundstunden
§ 36

Absatz 3 
Nummer 2

4104 108

2 Festgelegte Mindeststunden 3800 100

3 Gestaltungsraum § 36 Absatz 1,  
§ 38 Absatz 2 304 8

Pflichtunterricht

4 Deutsch
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4a

874 23

5 Mathematik
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4

798 21

6 Englisch
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4a

304 8

7 Sachunterricht 570 15

8 Religion
§ 36

Absatz 3 
Nummer 7

190 5

9 Bildende Kunst 228 6

10 Musik 228 6

11 Theater 152 4

12
Sport 
mindestens zweistündig in jeder  
Jahrgangsstufe

§ 36
Absatz 3 

Nummer 4a
456 12
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Anlage 3 (zu § 40) 
Stundentafel für die Grundschule 
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in
Unterrichts-
stunden
mindestens

Wochen-
stunden 
mindestens

1 Grundstunden
§ 36

Absatz 3 
Nummer 2

3078 81

2 Festgelegte Mindeststunden 2850 75 

3 Gestaltungsraum § 36 Absatz 1,  
§ 38 Absatz 2 228 6 

Pflichtunterricht

4 Deutsch
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4a

655 ½ 17 ¼ 

5 Mathematik
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4

598 ½ 15 ¾ 

6 Englisch
§ 36

Absatz 3 
Nummer 4a

228 6

7 Sachunterricht 427 ½ 11 ¼ 

8 Religion
§ 36

Absatz 3 
Nummer 7

142 ½ 3 ¾ 

9 Bildende Kunst 171 4 ½ 

10 Musik 171 4 ½ 

11 Theater 114 3 

12
Sport 
mindestens zweistündig in jeder  
Jahrgangsstufe

§ 36
Absatz 3 

Nummer 4a
342 9
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Anlage 4 (zu § 41) Stundentafel für die Stadtteilschule
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in
Unterrichtsstd. 

mindestens
Wochenstunden 

mindestens

1 Grundstunden
§ 36 

Abs. 3 Nr. 3
7182 189

2 Festgelegte Mindeststunden 6536 172

3 Gestaltungsraum
§ 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2

646 17

Pflichtunterricht

4 Deutsch § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 988 26

5 Mathematik § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 988 26

6
Englisch § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4a 836 22

davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 608 16

7

Naturwissenschaften/Technik
in den Jahrgangsstufen 5 und 6:  
Naturwissenschaften / Technik
in den Jahrgangsstufen 7 bis 10:  
Biologie, Chemie, Physik

684 18

davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 570 15

8

Gesellschaftswissenschaften
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Geographie und  
Geschichte in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Geogra-
phie, Geschichte, Politik-Gesellschaft-Wirtschaft

608 16

davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 494 13

9 Lernbereich Arbeit und Beruf 228 6

10
Sport mindestens zweistündig in jeder  
Jahrgangsstufe

§ 36 Abs. 3 Nr. 4a 684 18

11 Bildende Kunst in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

12 Musik in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

13 Theater in den Jahrgangsstufen 5 und 6 76 2

14 Religion in den Jahrgangsstufen 5 und 6 § 36 Abs. 3 Nr. 7 152 4

Wahlpflichtfächer

15
Religion oder Philosophie
ab Jahrgangsstufe 7

152 4

16
Künste
Bildende Kunst, Musik, Theater ab Jahrgangsstufe 7

304 8

Wahlpflichtbereich (Spätestens ab Jahrgangsstufe 7)

17

naturwissenschaftliche oder gesellschaftswissen-
schaftliche Fächer oder Informatik, Bildende Kunst, 
Musik, Theater oder der Lernbereich Arbeit und Beruf

§ 38
Abs. 3 Nr. 1

532 14

weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 6 

§ 36
Abs. 3 Nr. 5

532 14

weitere Sprache
aufgenommen in der Jahrgangsstufe 8, 9 oder 10

152 4
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Anlage 5 (zu § 41) Stundentafel für die Stadtteilschule
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in
Unterrichtsstd. 

mindestens
Wochenstunden 

mindestens

1 Grundstunden
§ 36 

Abs. 3 Nr. 3
5386 ½ 141 ¾

2 Festgelegte Mindeststunden 4902 129

3 Gestaltungsraum
§ 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2

484 ½ 12 ¾

Pflichtunterricht

4 Deutsch § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 741 19 ½

5 Mathematik § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 741 19 ½

6
Englisch § 14 Abs. 4, § 36 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 627 16 ½ 
davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 456 12

7

Naturwissenschaften/Technik
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Naturwissenschaften 
/ Technik
in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Biologie, Chemie, 
Physik

513 13 ½ 

davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 427 ½ 11 ¼ 

8

Gesellschaftswissenschaften
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Geographie und 
Geschichte in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Geogra-
phie, Geschichte, Politik-Gesellschaft-Wirtschaft

456 12   

davon bis Jahrgangsstufe 9 mindestens 370 ½ 9 ¾
9 Lernbereich Arbeit und Beruf 171 4 ½ 

10
Sport mindestens zweistündig in jeder  
Jahrgangsstufe

§ 36 Abs. 3 Nr. 4a 513 13 ½ 

11 Bildende Kunst in den Jahrgangsstufen 5 und 6 114 3

12 Musik in den Jahrgangsstufen 5 und 6 114 3

13 Theater in den Jahrgangsstufen 5 und 6 57 1 ½

14 Religion in den Jahrgangsstufen 5 und 6 § 36 Abs. 3 Nr. 7 114 3

Wahlpflichtfächer

15
Religion oder Philosophie
ab Jahrgangsstufe 7

114 3

16
Künste
Bildende Kunst, Musik, Theater ab Jahrgangsstufe 7

228 6

Wahlpflichtbereich (Spätestens ab Jahrgangsstufe 7)

17

naturwissenschaftliche oder gesellschaftswissen-
schaftliche Fächer oder Informatik, Bildende Kunst, 
Musik, Theater oder der Lernbereich Arbeit und Beruf

§ 38
Abs. 3 Nr. 1

399 10 ½

weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 6 

§ 36
Abs. 3 Nr. 5

399 10 ½

weitere Sprache
aufgenommen in der Jahrgangsstufe 8, 9 oder 10

114 3
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Anlage 6 (zu § 42) Stundentafel für das Gymnasium
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in Unterrichtsstd. 
mindestens

Wochenstunden 
mindestens

1 Grundstunden1 

einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch
§ 36 

Abs. 3 Nr. 3a
7486
7600

197
200

2 Festgelegte Mindeststunden
einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch

6536
6650

172
175

3 Gestaltungsraum § 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2 950 25

Pflichtunterricht

4 Deutsch § 36 Abs. 3 Nr. 4a 836 22

5 Mathematik § 36 Abs. 3 Nr. 4 912 24

6 Englisch § 36 Abs. 3 Nr. 4a 836 22

7

Naturwissenschaften / Technik
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Naturwissenschaften/
Technik in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Biologie,  
Chemie, Physik

722 19

8

Gesellschaftswissenschaften
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Geographie und  
Geschichte, in den Jahrgangsstufen 7 bis 10:
Geographie, Geschichte,  
Politik–Gesellschaft–Wirtschaft

722 19

9 Sport
mindestens zweistündig in jeder Jahrgangsstufe

§ 36
Abs. 3 Nr. 4a 684 18

10 Bildende Kunst in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

11 Musik in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

12 Theater in den Jahrgangsstufen 5 und 6 76 2

13 Religion 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6

§ 36
Abs. 3 Nr. 7 152 4

14
weitere Sprache 
nur in altsprachlichen Gymnasien 
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 8

494 13

Wahlpflichtfächer

15
weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 6,  
spätestens in Jahrgangsstufe 7

§ 36
Abs. 3 Nr. 6 532 14

16 Religion oder Philosophie
ab Jahrgangsstufe 7 228 6

17 Künste
Bildende Kunst, Musik, Theater ab Jahrgangsstufe 7 304 8

Wahlpflichtbereich (Alternativ 18 oder 19, nicht in altsprachlichen Gymnasien)

18
Bildende Kunst, Musik, Theater, Informatik,  
naturwissenschaftliches Praktikum 
spätestens ab Jahrgangsstufe 8 

§ 38
Abs. 3 Nr. 2 228 6

19 weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 8

§ 36
Abs. 3 Nr. 6 342 9

1)  Bei der Verteilung der Stunden in der Jahrgangsstufe 10 ist zu beachten, dass ein Fach in der Studienstufe nur  
profilgebendes Fach und im Abitur nur Prüfungsfach sein kann, wenn es während der Jahrgangsstufe 10 mindestens  
ein Schulhalbjahr lang unterrichtet wurde.
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Anlage 7 (zu § 42) Stundentafel für das Gymnasium
auf Grundlage einer 60-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in Unterrichtsstd. 
mindestens

Wochenstunden 
mindestens

1 Grundstunden1  

einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch
§ 36 

Abs. 3 Nr. 3a
5614 ½
5700

147 ¾ 
150

2 Festgelegte Mindeststunden
einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch

4902
4987 ½ 

129 
131 ¼ 

3 Gestaltungsraum § 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2 712 ½ 18 ¾ 

Pflichtunterricht

4 Deutsch § 36 Abs. 3 Nr. 4a 627 16 ½ 

5 Mathematik § 36 Abs. 3 Nr. 4 684 18 

6 Englisch § 36 Abs. 3 Nr. 4a 627 16 ½ 

7

Naturwissenschaften / Technik
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Naturwissenschaften/
Technik in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Biologie,  
Chemie, Physik

541 ½ 14 ¼ 

8

Gesellschaftswissenschaften
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Geographie und  
Geschichte, in den Jahrgangsstufen 7 bis 10:
Geographie, Geschichte,  
Politik–Gesellschaft–Wirtschaft

541 ½ 14 ¼ 

9 Sport
mindestens zweistündig in jeder Jahrgangsstufe

§ 36
Abs. 3 Nr. 4a 513 13 ½ 

10 Bildende Kunst in den Jahrgangsstufen 5 und 6 114 3

11 Musik in den Jahrgangsstufen 5 und 6 114 3

12 Theater in den Jahrgangsstufen 5 und 6 57 1 ½

13 Religion 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6

§ 36
Abs. 3 Nr. 7 114 3 

14
weitere Sprache 
nur in altsprachlichen Gymnasien 
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 8

370 ½ 9 ¾ 

Wahlpflichtfächer

15
weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 6,  
spätestens in Jahrgangsstufe 7

§ 36
Abs. 3 Nr. 6 399 10 ½ 

16 Religion oder Philosophie
ab Jahrgangsstufe 7 171 4 ½ 

17 Künste
Bildende Kunst, Musik, Theater ab Jahrgangsstufe 7 228 6

Wahlpflichtbereich (Alternativ 18 oder 19, nicht in altsprachlichen Gymnasien)

18
Bildende Kunst, Musik, Theater, Informatik,  
naturwissenschaftliches Praktikum 
spätestens ab Jahrgangsstufe 8 

§ 38
Abs. 3 Nr. 2 171 4 ½ 

19 weitere Sprache
aufgenommen in der Regel in Jahrgangsstufe 8

§ 36
Abs. 3 Nr. 6 256 ½ 6 ¾
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Anlage 8 (zu § 42) Stundentafel für das Deutsch-Französische Gymnasium
auf Grundlage einer 45-minütigen Unterrichtsstunde

Vorgaben in Unterrichtsstd. 
mindestens

Wochenstunden 
mindestens

1 Grundstunden1 § 36 Abs. 3  
Satz 1 Nr. 3a 7676 202

einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch 7900 205

2 Festgelegte Mindeststunden 6840 180

einschließlich einer 3. Sprache neben Deutsch 6954 183

3 Gestaltungsraum § 36 Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2 836 22

Pflichtunterricht

4 Deutsch
§ 36 Abs. 3  

Satz 1 Nr. 4a
§ 38 Abs. 4

1026 27

5 Französisch § 38 Abs. 4 1026 27

6 Mathematik § 36 Abs. 3
Satz 1 Nr. 4 912 24

7 Englisch § 36 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4a 836 22

8

Naturwissenschaften / Technik
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Naturwissenschaften/
Technik; in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Biologie,  
Chemie, Physik

722 19

9

Gesellschaftswissenschaften
in den Jahrgangsstufen 5 und 6: Geographie und  
Geschichte, in den Jahrgangsstufen 7 bis 10: Geo-
graphie, Geschichte, Politik-Gesellschaft-Wirtschaft

722 19

10 Sport
mindestens zweistündig in jeder Jahrgangsstufe

§ 36 Abs. 3 
Satz1 Nr. 4a 456 12

11 Bildende Kunst  
in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

12 Musik  
in den Jahrgangsstufen 5 und 6 152 4

13 Religion 
in den Jahrgangsstufen 5 und 6

§ 36 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 7 76 2

Wahlpflichtfächer

14 Religion oder Philosophie
ab Jahrgangsstufe 7 228 6

15 Künste
Bildende Kunst, Musik, Theater ab Jahrgangsstufe 7 304 8

Wahlpflichtbereich (Alternativ 16 oder 17)

16
Bildende Kunst, Musik, Theater, Informatik,  
naturwissenschaftliches Praktikum 
spätestens ab Jahrgangsstufe 8 

§ 38 Abs. 3 
Nr. 2 228 6

17 weitere Sprache
in der Regel in Jahrgangsstufe 8

§ 36 Abs. 3
Satz 1 Nr. 6 342 9
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Verordnung über die besondere Förderung 
von Schülerinnen und Schülern 

gemäß § 45 des Hamburgischen Schulgesetzes 
(VO-BF)

Vom 22. September 2011 (HmbGVBl. S. 405)
zuletzt geändert am 26. Oktober 2022 (HmbGVBl. S. 561, 576)

Auf Grund von § 45 Absatz 4 
des Hamburgischen Schulgesetzes vom 16. April 1997 

(HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 21. September 2010 (HmbGVBl. S. 551), 
sowie § 1 Nummer 15 der Weiterübertragungsverordnung-Schulrecht 

vom 20. April 2010 (HmbGVBl. S. 324) wird verordnet:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Alle Schulformen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 
dass Stärken weiter ausgebaut und Schwächen ausgeglichen werden. Individuelle 
Förderung ist Unterrichtsprinzip in allen Schulformen und Jahrgangsstufen.

(2) Diese Verordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die nach den Anfor-
derungen der Bildungspläne der Grundschule, der Stadtteilschule oder des Gym-
nasiums unterrichtet werden. 

§ 2
Besondere Förderung in der Grundschule

Schülerinnen und Schüler der Grundschule erhalten besondere Förderung, wenn 
sie die im Bildungsplan Grundschule für ihre Jahrgangsstufe aufgeführten 
 Beobachtungskriterien nicht erfüllen oder den Mindestanforderungen nicht ge-
nügen. In der Jahrgangsstufe 4 werden die Mindestanforderungen nicht erreicht, 
wenn die Leistungen der Schülerin bzw. des Schülers in einem oder mehreren 
Fächern oder Lernbereichen mit der Note „mangelhaft“ (5) oder einer schlechte-
ren Note bewertet wurden.

§ 3
Besondere Förderung in der Sekundarstufe I der Stadtteilschule

und in den Bildungsgängen Abendschule des Campus Zweiter Bildungsweg
(1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 der Stadtteilschule 
erhalten besondere Förderung, wenn ihre Leistungen in einem oder mehreren 
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 Fächern mit der Note „mangelhaft“ (5) oder einer schlechteren Note bewertet 
wurden. 

(2) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Stadtteilschule 
erhalten besondere Förderung in folgenden Fällen: 

1. Förderung erhalten Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen in 
mindestens einem Fach mit der Note „G5“ oder schlechter bewertet 
wurden;

2. Förderung erhalten auch Schülerinnen und Schüler, deren bisherige 
Leistungen grundsätzlich den mittleren Bildungsabschluss erwarten 
lassen und deren Leistungen in mindestens einem Fach und in 
höchstens drei Fächern mit der Note „G3“ oder schlechter bewertet 
wurden;

3. Förderung erhalten auch Schülerinnen und Schüler, deren bisherige 
Leistungen grundsätzlich die Versetzung in die Oberstufe erwarten 
lassen und deren Leistungen in mindestens einem Fach und in 
höchstens drei Fächern mit der Note „G2“ oder schlechter bewertet 
wurden.

Besondere Förderung erhalten auch Schülerinnen und Schüler mit schwach aus-
reichenden Leistungen, wenn eine Verschlechterung des Leistungsbildes zu be-
fürchten ist beziehungsweise der Schulabschluss gefährdet ist, den die bisheri-
gen Leistungen grundsätzlich erwarten lassen. Andere Schülerinnen und Schüler 
können auf Antrag der Schule besondere Förderung erhalten.

(3) Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge Abendschule am Campus Zwei-
ter Bildungsweg erhalten besondere Förderung in folgenden Fällen:

1. Förderung erhalten Schülerinnen und Schüler, die noch keinen 
Schulabschluss erreicht haben und deren Leistungen in mindestens 
einem Fach mit der Note „G5“ oder schlechter bewertet wurden;

2. Förderung erhalten auch Schülerinnen und Schüler mit dem ersten 
allgemeinbildenden oder einem gleichwertigen Schulabschluss, 
deren Leistungen in mindestens einem Fach mit der Note „M5“ oder 
schlechter bewertet wurden.

(4) Bei der Feststellung, ob die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen, 
steht die Note in einem Lernbereich derjenigen in einem Fach gleich.
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§ 4
Besondere Förderung in der Sekundarstufe I des Gymnasiums

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 des Gymnasiums erhalten 
besondere Förderung, wenn ihre Leistungen in einem oder mehreren Fächern oder 
Lernbereichen mit der Note „mangelhaft“ (5) oder einer schlechteren Note bewer-
tet wurden. § 3 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 5
Besondere Förderung in der Oberstufe

(1) Schülerinnen und Schüler der Vorstufe erhalten besondere Förderung, wenn 
ihre Leistungen in einem oder mehreren Fächern, Lernbereichen oder im Seminar, 
wenn dieses eingerichtet wurde, mit der Note „mangelhaft“ (5) oder einer schlech-
teren Note bewertet wurden.

(2) Schülerinnen und Schüler der Studienstufe erhalten besondere Förderung, 
wenn ihre Leistungen in einem oder mehreren Fächern, Lernbereichen oder im 
Seminar, wenn dieses eingerichtet wurde, mit weniger als 5 Punkten bewertet 
wurden.

§ 6
Durchführung der besonderen Förderung 

(1) Art und Umfang der besonderen Förderung sollen von der Schule mit der 
Schülerin bzw. dem Schüler und ihren bzw. seinen Sorgeberechtigten vereinbart 
werden. Ist besondere Förderung erforderlich und geeignet, um den ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss zu erreichen, kann sie durch die Schule ange-
ordnet werden. 

(2) In der Lern- und Fördervereinbarung nach Absatz 1 werden die notwendigen 
Fördermaßnahmen und die wechselseitigen Pflichten verbindlich festgelegt. Die 
Schülerin bzw. der Schüler ist zur Teilnahme an den festgelegten Maßnahmen 
verpflichtet. Die Lern- und Fördervereinbarung wird in der Regel für ein Schul-
halbjahr geschlossen. Die Schule prüft regelmäßig den Erfolg der verabredeten 
Maßnahmen und legt zum Ende des vereinbarten Zeitraums fest, ob die besonde-
re Förderung beendet oder fortgeschrieben wird. 

(3) Eine Lern- und Fördervereinbarung kann durch Vereinbarungen zum Verhalten 
der Schülerin bzw. des Schülers und zur Zusammenarbeit der Schule mit den Sor-
geberechtigten ergänzt werden.

(4) In der Regel wird die Lern- und Fördervereinbarung zu Beginn eines Schul-
halbjahres auf Anregung der Zeugniskonferenz oder der bzw. des Sorgeberech-
tigten geschlossen. Verschlechtert sich das Leistungsbild einer Schülerin bzw. 
eines Schülers im Verlauf eines Schulhalbjahres erheblich, kann die zusätzliche 
Förderung auch im laufenden Schulhalbjahr einsetzen.
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(5) Fördermaßnahmen finden in der Regel zusätzlich zum Unterricht statt und 
werden durch integrierte Maßnahmen ergänzt. Zusätzliche Maßnahmen sind ins-
besondere regelmäßige und unterrichtsbegleitende Förderkurse, Kurse in Lehr-
gangsform oder Kurse zur Vorbereitung auf Prüfungen beziehungsweise Ab-
schlüsse, die Unterstützung durch ältere beziehungsweise lernstärkere 
Schülerinnen bzw. Schüler oder die Einrichtung einer Hausaufgabenhilfe. Zusätz-
liche Fördermaßnahmen können auch an Sonnabenden oder in Ferienzeiten durch-
geführt werden. Integrierte Maßnahmen sind insbesondere die ergänzende 
 Kontrolle und Besprechung von Hausaufgaben, die systematische Wiederholung 
und Festigung auch länger zurück liegender Lernstoffe in Einzel- oder Klein-
gruppenarbeit und die ergänzende Arbeit mit speziellen Übungsmaterialien.

§ 7
Übergangsvorschrift

Diese Verordnung gilt in den Schuljahren 2011/2012 und 2012/2013 auch für 
Schülerinnen und Schüler, die in den Jahrgangsstufen 6, 9 und 10 nach den 
 Anforderungen des Bildungsplans für die Sekundarstufe I der Integrierten Ge-
samtschule oder in den Jahrgangsstufen 9 und 10 nach den Anforderungen des 
gemeinsamen Bildungsplans für die Haupt- und Realschule unterrichtet werden.
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zuletzt geändert am 19. Juni 2012 (HmbGVBl. S. 266),  
und § 1 Nummern 4, 14 und 16 

der Weiterübertragungsverordnung-Schulrecht 
vom 20. April 2010 (HmbGVBl. S. 324) wird verordnet:



AO-SF58

ABSCHNITT 3

Überprüfungsverfahren, Feststellung des Förderbedarfs
§ 11 Einleitung der Überprüfung ..........................................................................63
§ 12 Durchführung der Überprüfung ...................................................................64
§ 13 Förderdiagnostik .............................................................................................65
§ 14 Entscheidung über den Förderbedarf .........................................................66
§ 15 Festlegung des Lernortes ..............................................................................66
§ 16 Übergang in die Jahrgangsstufe 5 ...............................................................67
§ 17 Jährliche Überprüfung, Aufhebung des Förderbedarfs ...........................68

ABSCHNITT 4

Förderplanung, individueller sonderpädagogischer Förderplan, 
Nachteilsausgleich

§ 18 Aufstellung des sonderpädagogischen Förderplans ................................68
§ 19 Inhalt des sonderpädagogischen Förderplans ..........................................69
§ 20 Nachteilsausgleich ..........................................................................................70

ABSCHNITT 5

Leistungsbewertung, Zeugnisse und Abschlüsse
§ 21 Zeugnisse .........................................................................................................71
§ 22 Zeugnisse bei zieldifferentem Unterricht ...................................................71
§ 23 Abschlüsse .......................................................................................................72

ABSCHNITT 6

Schlussbestimmungen
§ 24 Umschulung aus anderen Ländern ..............................................................72
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten ....................................................................72



AO-SF 59

ABSCHNITT 1

Anwendungsbereich

§ 1
Ziel der Ausbildung, Anwendungsbereich

(1) Alle Schulformen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf während des gesamten schulischen Werdegangs 
unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse besonders zu fördern und 
sie in den Schulalltag zu integrieren. Das Ziel der Förderung liegt dabei im best-
möglichen Ausbau der individuellen Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und in 
der Herstellung von Chancengleichheit beim Zugang zu den Lerninhalten.

(2) Diese Verordnung gilt für alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen. Für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die an Sonderschulen, Grund-
schulen, Stadtteilschulen und Gymnasien gemäß den Anforderungen der 
 Bildungspläne für die Grundschule, die Stadtteilschule oder das Gymnasium 
 unterrichtet werden, gelten die Vorschriften der allgemeinen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen der Lerngruppe, der die Schülerinnen und Schüler angehö-
ren, in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit diese Verordnung 
nichts anderes bestimmt.

ABSCHNITT 2

Sonderpädagogischer Förderbedarf,  
Förderschwerpunkte

§ 2
Sonderpädagogischer Förderbedarf

(1) Eine Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt nach dieser 
Verordnung, wenn die Sorgeberechtigten eine solche schriftlich beantragen oder, 
wenn die Schülerin oder der Schüler auf Wunsch der Sorgeberechtigten eine Son-
derschule besuchen soll. Sie erfolgt außerdem bei Vorliegen konkreter Hinweise 
von Amts wegen, insbesondere auf Veranlassung der Schule, die eine Schülerin 
oder ein Schüler besuchen soll oder besucht. Die Sorgeberechtigten sind ange-
messen zu beteiligen, ihre Zustimmung zur Überprüfung ist anzustreben.
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(2) Bei der Überprüfung können bei Bedarf andere Einrichtungen einbezogen 
werden, insbesondere Einrichtungen zur Frühbetreuung wie die Kindertagesein-
richtungen, die Frühförderstellen bzw. das sozialpädiatrische Förderzentrum, die 
Schulärztin oder der Schularzt, die Landesärztin oder der Landesarzt für behin-
derte Menschen oder das Jugendamt. Dies gilt insbesondere dann, wenn schon 
vor der Einschulung konkrete Hinweise auf einen sonderpädagogischen Förder-
bedarf vorliegen.

(3) Das Verfahren zur Überprüfung auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf 
erfolgt nach Maßgabe des Abschnitts 3.

§ 3
Förderschwerpunkt Lernen

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen besteht, wenn bei 
einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf beim Auf-
bau eines für das schulische Lernen angemessenen Lern- und Leistungsverhal-
tens sowie beim Erwerb grundlegender kognitiver Strukturen festgestellt wird. 
Die sprachliche Entwicklung, die Motorik und sensorische Integration und die 
 Entwicklung des Arbeits- oder Sozialverhaltens sind bei der Überprüfung des 
Förderbedarfs sowie bei der Planung und Umsetzung der sonderpädagogischen 
Förderung angemessen zu berücksichtigen.

§ 4
Förderschwerpunkt Sprache

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Sprache besteht, wenn bei 
einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf beim Auf-
bau und der Nutzung von sprachlicher Handlungskompetenz festgestellt wird, 
dem durch individuelle unterrichtliche Unterstützung oder zeitlich begrenzte 
Sprachfördermaßnahmen nicht hinreichend entsprochen werden kann.

§ 5
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung 

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt emotionale und soziale Ent-
wicklung besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unter-
stützungsbedarf bei der Entwicklung eines altersangemessenen Arbeits- und 
 Sozialverhaltens festgestellt wird. Voraussetzung für die Feststellung ist, dass die 
über einen längeren Zeitraum beobachtbaren Verhaltensstrukturen einer Schüle-
rin oder eines Schülers aufgrund
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1. einer ausgeprägten Einschränkung ihrer oder seiner individuellen 
Fähigkeit zur Verarbeitung emotionaler Prozesse oder zu sozial 
angemessenem Verhalten oder

2. einer psychischen Erkrankung 

zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Entwicklung der 
 eigenen Person beziehungsweise der Mitschülerinnen und Mitschüler führen und 
diese durch unterrichtliche oder erzieherische Maßnahmen in der allgemeinen 
Schule sowie durch ambulante Hilfen nicht vermieden werden kann.

§ 6
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt geistige Entwicklung 
 besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungs-
bedarf beim Erwerb von Basisfähigkeiten hinsichtlich der Entwicklung der 
 Gesamtpersönlichkeit, insbesondere in den Bereichen der Wahrnehmung, der 
Motorik, des Kommunikations- und Sozialverhaltens, der individuellen Handlungs-
kompetenz sowie der Entwicklung kognitiver Strategien zu einer individuell an-
gemessenen Orientierung in der personalen und sächlichen Umwelt festgestellt 
wird. Relevante Aspekte für eine möglichst selbstständige Bewältigung alltags-
bezogener Anforderungen sind bei Überprüfung, Planung und Umsetzung der 
sonderpädagogischen Förderung zu berücksichtigen.

§ 7
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung 

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler erheblicher 
Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Entwicklung von Grundfähigkeiten in den 
Bereichen der Sensorik, der Wahrnehmung und der Motorik festgestellt wird. 
 Ursachen für einen derartigen Unterstützungsbedarf sind insbesondere medizi-
nisch diagnostizierbare, erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen des Stütz- und 
Bewegungssystems, Schädigungen von Gehirn, Rückenmark, Muskulatur oder 
Knochengerüst, Fehlfunktionen von Organen oder schwerwiegende Entwick-
lungsbedarfe in den Bereichen Sprache, Kognition und emotionale und soziale 
Entwicklung, die sich in Zusammenhang mit körperlich-motorischen Beeinträch-
tigungen ergeben.
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§ 8
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Hören und Kommunikation 
besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler Unterstützungsbedarf hin-
sichtlich der Entwicklung von Fähigkeiten zur Wahrnehmung akustisch vermittel-
ter Umweltreize, zur Kommunikation, zur Entwicklung der Sprachkompetenz und 
zur Kompensation relevanter Begleiterscheinungen einer erheblichen Minderung 
des Hörvermögens festgestellt wird. Ein solcher Förderbedarf besteht insbeson-
dere, wenn

1. lautsprachliche Informationen der Umwelt trotz apparativer 
Versorgung nicht oder nur begrenzt über das Gehör aufgenommen 
werden können,

2. aufgrund einer Hörminderung erhebliche Beeinträchtigungen in der 
Entwicklung des Sprechens, der Sprache, im kommunikativen 
Verhalten oder im Lernverhalten auftreten oder

3. eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der Höreindrücke 
besteht.

§ 9
Förderschwerpunkt Sehen

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Sehen besteht, wenn bei ei-
ner Schülerin oder einem Schüler Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Entwick-
lung von Fähigkeiten zur Wahrnehmung und Verarbeitung optisch vermittelter 
Umweltreize oder zur Kompensation von Begleiterscheinungen im Zusammen-
hang mit einer erheblichen Minderung des Sehvermögens festgestellt wird. Ein 
solcher Förderbedarf besteht insbesondere, wenn

1. das Sehvermögen so stark herabgesetzt ist, dass die Schülerin oder 
der Schüler auch nach optischer Korrektur ihrer bzw. seiner Umwelt 
überwiegend nicht visuell begegnen kann (Blindheit) oder mit einer 
Erblindung rechnen muss,

2. nach optischer Korrektur Teilfunktionen des Sehens wie Fern- oder 
Nahvisus, das Gesichtsfeld, der Kontrast, die Farbe oder die Blendung 
und Bewegung erheblich eingeschränkt sind (Sehbehinderung) oder

3. eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der Seheindrücke 
besteht (ausgeprägte Beeinträchtigung der 
Wahrnehmungsverarbeitung).
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§ 10
Förderschwerpunkt Autismus

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Autismus besteht, wenn 
ein erheblicher Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Entwicklung von Fähigkei-
ten zur Kommunikation und Interaktion mit anderen Personen, zur Selbstbehaup-
tung und Selbstkontrolle oder zu situations-, sach- und sinnbezogenem Handeln 
festgestellt wird.

(2) Aufgrund des breiten Spektrums der Ausprägung einer autistischen Störung 
sind die Rahmenbedingungen der schulischen Förderung individuell festzulegen 
und zu beschreiben. Sofern die Notwendigkeit einer sonderpädagogischen Förde-
rung festgestellt wird, orientieren sich ihre fachliche Ausgestaltung und ihr Um-
fang an den jeweiligen Schwerpunkten, die die autistische Störung prägen.

ABSCHNITT 3

Überprüfungsverfahren,  
Feststellung des Förderbedarfs

§ 11
Einleitung der Überprüfung

(1) Die Sorgeberechtigten können die Einleitung der Überprüfung auf sonder-
pädagogischen Förderbedarf bei der zuständigen Schule beantragen. Der Antrag 
kann bis zum Ende der Jahrgangsstufe 7 gestellt werden; er ist zu begründen. 
Darüber hinaus kann eine Überprüfung nur bei Vorliegen wichtiger Gründe und 
mit Genehmigung der zuständigen Behörde erfolgen.

(2) Die zuständige Schule veranlasst die Einleitung der Überprüfung auf sonder-
pädagogischen Förderbedarf von Amts wegen, wenn hierfür konkrete Anhalts-
punkte vorliegen und die Feststellung zur Gestaltung des weiteren Bildungs weges 
des Schülers oder der Schülerin erforderlich ist oder, wenn die Sorgeberechtigten 
die Aufnahme ihres Kindes in eine Sonderschule wünschen.

(3) Im Falle des Absatzes 2 informiert die Schule die Sorgeberechtigten über die 
Einleitung der Überprüfung unter Angabe der wesentlichen Gründe. In jedem Fall 
unterrichtet sie vorher die Sorgeberechtigten über die Vorgehensweise sowie 
über die sich für die Schülerin oder den Schüler ergebenden Auswirkungen und 
Ziele der sonderpädagogischen Förderung und gibt ihnen Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Die Überprüfung kann nach Maßgabe des § 34 HmbSG auch gegen 
den Willen der Sorgeberechtigten erfolgen. 
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§ 12
Durchführung der Überprüfung

(1) Die Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt durch die 
zuständige Behörde.

(2) In den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und soziale und emotionale Ent-
wicklung kann die Überprüfung durch die zuständige Behörde auf die Schule 
 delegiert werden, die diese dann eigenständig durchführt. Die sonderpädagogi-
schen Lehrkräfte bewerten die individuelle Situation der Schülerin oder des Schü-
lers sowie ihre oder seine besonderen Bedarfe und legen die notwendigen Förder-
maßnahmen fest. Sie dokumentieren die wesentlichen Ergebnisse der Überprüfung 
in einem individuellen, diagnosegestützten sonderpädagogischen Förderplan, in 
dem die Entwicklungsvoraussetzungen und der individuelle Förderbedarf vor dem 
Hintergrund konkreter Beobachtungen schulischer Lern- und Interaktionssitua-
tionen zu beschreiben sind. Die Prüfung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem für 
die Schülerin oder den Schüler zuständigen Lehrkräfteteam und wird gegebenen-
falls durch das örtlich zuständige Regionale Bildungs- und Beratungszentrum und 
sonstige öffentliche Leistungsträger unterstützt. 

(3) Die Überprüfung in den übrigen Förderschwerpunkten erfolgt durch die zustän-
dige Behörde. Bei der Aufnahme in eine Sonderschule, ein Gymnasium oder eine 
Schule in freier Trägerschaft gilt dies auch für die in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Förderschwerpunkte. Die zuständige Behörde kann bei der Feststellung der indivi-
duellen Situation der Schülerin oder des Schülers sowie ihrer oder seiner beson-
deren Bedarfe ein Regionales Bildungs- und Beratungszentrum, eine spezielle 
 Sonderschule einschließlich der Bildungszentren für Hören und Kommunikation 
 sowie für Blinde und Sehbehinderte, das Bildungszentrum für Haus- und Kranken-
hausunterricht/Autismus sowie sonstige öffentliche Stellen einbeziehen oder das 
Überprüfungsverfahren vollständig an eine der genannten Einrichtungen delegie-
ren. Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung werden in einem sonderpädago-
gischen Gutachten festgehalten. Das Gutachten enthält auch erste Empfehlungen 
zur Förderung in der Schule und ist mit allen Anlagen der zuständigen Behörde zur 
Entscheidung vorzulegen.

(4) Im Rahmen der Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf ist eine 
schulärztliche Untersuchung zu veranlassen, wenn die Feststellung des körperlichen 
Entwicklungsstandes und die Beurteilung der Beeinträchtigungen sowie der allge-
meinen gesundheitlich bedingten Leistungsfähigkeit einschließlich der Sinnesorgane 
aus medizinischer Sicht für das Ergebnis der sonderpädagogischen Überprüfung 
von Belang sind. Die schulärztliche Untersuchung kann durch Berichte und Gutach-
ten anderer Einrichtungen, insbesondere Berichte bereits besuchter Schulen und 
Kindertageseinrichtungen sowie Gutachten anderer Dienststellen, ergänzt werden. 
Bei Bedarf werden die zur sonderpädagogischen Überprüfung gebotenen Unter-
suchungen durchgeführt. Wird bei einer Schülerin oder einem Schüler sonderpäda-
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gogischer Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen geprüft, zählen hierzu auch 
Testverfahren zur Feststellung der Leistungsfähigkeit und der Intelligenz.

(5) Die Sorgeberechtigten sind über die vorgesehenen Untersuchungen und ihren 
Zeitpunkt zu unterrichten und erhalten Gelegenheit, bei den Untersuchungen 
 anwesend zu sein, soweit hierdurch der Zweck der Untersuchung nicht beein-
trächtigt wird und Rechte Dritter nicht berührt werden. Wird ein sonderpädago-
gisches Gutachten oder ein sonderpädagogischer Förderplan erstellt, sind diese 
den Sorgeberechtigten auszuhändigen und im Gespräch zu erläutern. Ihnen ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 13
Förderdiagnostik

(1) Auf Basis der Diagnostik und der sonderpädagogischen Förderplanung  steuern 
und sichern die Schulen den effizienten und zielgenauen Einsatz der per sonellen 
und sonstigen Ressourcen für die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf.

(2) Das sonderpädagogische Gutachten gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 enthält 
 mindestens die folgenden Angaben:

 1. Anlass und Fragestellung,

 2. Informationsquellen,

 3. Anamnese mit medizinischer Vorgeschichte und bisheriger Förderung,

 4. Befunde der schulärztlichen Untersuchung beziehungsweise weitere 
medizinische Berichte,

 5. Beobachtungen zum aktuellen Entwicklungsstand der Schülerin oder 
des Schülers,

 6. Testdiagnostik,

 7. Empfehlungen für die sonderpädagogische Förderplanung,

 8. Angaben zu relevanten Bedingungsfaktoren für eine gelingende 
schulische Förderung,

 9. Angaben und Begründungen zur Notwendigkeit ergänzender 
Unterstützungsmaßnahmen im Sinne einer ganzheitlichen 
Leistungserbringung,

 10. Angaben zu den Vorstellungen der Sorgeberechtigten und der 
Schülerinnen und Schüler zur schulischen Förderung und zum 
gewünschten Lernort.
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§ 14
Entscheidung über den Förderbedarf

(1) Die zuständige Behörde entscheidet auf Grundlage der nach dieser Verord-
nung durchgeführten Überprüfung über

1. den sonderpädagogischen Förderbedarf,

2. den vordringlichen Förderschwerpunkt,

3. den Lernort.

(2) Ist sonderpädagogische Förderung in den Förderschwerpunkten Lernen, Spra-
che sowie emotionale und soziale Entwicklung festzustellen, kann die zuständige 
Behörde die Entscheidungen gemäß Absatz 1 auf die zuständige Schule delegie-
ren. Diese führt die Entscheidungen im Nachgang zu der nach Maßgabe von § 12 
Absatz 2 erfolgten Überprüfung herbei und informiert die Sorgeberechtigten 
über das Ergebnis der Feststellungen einschließlich der sich daraus für die son-
derpädagogische Förderplanung ergebenden Folgen sowie der damit gegebenen-
falls verbundenen zieldifferenten Beschulung und der möglichen Folgerungen für 
den Abschluss. Das Ergebnis der Entscheidung wird im sonderpädagogischen 
Förderplan der Schülerin oder des Schülers aufgenommen. Die Entscheidung über 
den Lernort kann bei Bedarf den Sorgeberechtigten gesondert mitgeteilt werden.

(3) In den übrigen Förderschwerpunkten entscheidet die zuständige Behörde auf 
Grundlage eines nach Maßgabe des § 12 Absatz 3 Satz 3 eingeholten sonder-
pädagogischen Gutachtens, der sonstigen entscheidungserheblichen Unterlagen 
sowie unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Sorgeberechtigten über die 
Feststellungen gemäß Absatz 1. Das Ergebnis der Entscheidung wird den Sorge-
berechtigten schriftlich bekanntgegeben.

(4) Sofern bei einer Schülerin oder einem Schüler ein Förderbedarf in mehreren 
Förderschwerpunkten besteht, ist ein vorrangig zu gewichtender Förderschwer-
punkt zu benennen. Liegt der vorrangige Förderschwerpunkt in den Bereichen 
Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation, 
körperliche und motorische Entwicklung, oder Autismus, so soll die schulische 
Förderung gemäß den Anforderungen der Bildungspläne Grundschule, Stadtteil-
schule oder Gymnasium erfolgen. Die zuständige Behörde kann eine zieldifferen-
te Förderung, die gemäß den Anforderungen des individuellen sonderpädago-
gischen Förderplans erfolgt, aus wichtigen Gründen genehmigen.

§ 15
Festlegung des Lernortes

(1) Die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren beraten die Sorgeberechtig-
ten in Abstimmung mit den allgemeinen Schulen und den speziellen Sonder-
schulen rechtzeitig über die für die sonderpädagogische Förderung infrage 
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 kommenden Lernorte. Dabei sind die Sorgeberechtigten auch über die Möglich-
keiten und Voraussetzungen der von der zuständigen Behörde zu gewährenden 
Schülerbeförderung und über sonstige Unterstützungsmaßnahmen zu unterrich-
ten.

(2) Die zuständige Behörde weist das Kind oder die Jugendliche beziehungsweise 
den Jugendlichen unter Berücksichtigung der von den Sorgeberechtigten geäu-
ßerten Wünsche einer allgemeinen Schule oder einer Sonderschule zu. Bei der 
Festlegung des Lernortes sind neben den gesetzlichen Aufnahmekriterien ins-
besondere zu berücksichtigen:

1. die in der Schule vorhandenen baulichen Gegebenheiten,

2. die Erfahrung der Schule im Umgang mit Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf,

3. die Sicherstellung einer heterogenen Zusammensetzung der 
Schülerschaft in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit und ohne 
Förderbedarf im Bereich der sonderpädagogischen Förderung,

4. die Ausstattung der Schule mit Personal für die sonderpädagogische 
Förderung,

5. die Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der Aspekte der 
Schülerbeförderung.

(3) Bei der Festlegung des Lernortes ist zu berücksichtigen, dass Schulen je  Klasse 
eines Jahrgangs durchschnittlich möglichst nicht mehr als vier Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugewiesen werden. Eine gleich-
mäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf über Schulen der Region ist anzustreben. Hiervon kann insbesondere 
aus Gründen besonderer pädagogischer Aufgaben, aus Gründen der regionalen 
Versorgung aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf oder aus sonstigen wichtigen Gründen abgewichen werden.

§ 16
Übergang in die Jahrgangsstufe 5

Unmittelbar nach Erteilung des ersten Halbjahreszeugnisses der Jahrgangsstufe 
4 melden die Grundschulen und die Sonderschulen alle Schülerinnen und Schüler 
mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf an das örtlich zuständige 
Regionale Bildungs- und Beratungszentrum oder an die weiterführenden Schulen, 
die die Schülerinnen und Schüler zukünftig besuchen sollen. Neben der Meldung 
sind insbesondere auch die sonderpädagogischen Gutachten und die Förderpläne 
zu übermitteln.
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§ 17
Jährliche Überprüfung, Aufhebung des Förderbedarfs

(1) Ist sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden, prüft die Zeugnis-
konferenz mindestens einmal jährlich, ob der Förderbedarf fortbesteht, ob der 
Förderschwerpunkt sich geändert hat oder ob andere Maßnahmen zur Förderung 
der Schülerin oder des Schülers besser geeignet sind. Die Ergebnisse der Über-
prüfung sind bei der Überarbeitung des sonderpädagogischen Förderplans zu 
 berücksichtigen. Bei Bedarf kann das örtlich zuständige Regionale Bildungs- und 
Beratungszentrum um Unterstützung gebeten werden.

(2) Liegen bei der Schülerin oder dem Schüler die Voraussetzungen für sonderpä-
dagogischen Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie 
emotionale und soziale Entwicklung nicht mehr vor, ist der Förderbedarf aufzu-
heben.Die Schule teilt dies den Sorgeberechtigten unverzüglich mit und nimmt 
die erforderlichen Änderungen im sonderpädagogischen Förderplan vor. Bei För-
derung in den übrigen Förderschwerpunkten unterrichtet die Schule die zuständi-
ge Behörde, die dann die Entscheidung über den Fortbestand des Förderbedarfs 
nach Maßgabe des § 14 Absatz 3 trifft. Die Entscheidung nach den Sätzen 1 und 
2 kann auch probeweise für höchstens sechs Monate getroffen werden.

(3) Besteht ein sonderpädagogischer Förderbedarf nicht mehr fort und besucht 
die Schülerin oder der Schüler eine Sonderschule, berät diese die Sorgeberech-
tigten hinsichtlich eines zeitnahen Übergangs in eine allgemeine Schule sowie der 
Wahl des zukünftigen Lernorts. Der Übergang soll in Zusammenarbeit zwischen 
der Sonderschule und der allgemeinen Schule sowie unter Beteiligung der Sorge-
berechtigten vorbereitet werden. Die Berechtigung für den Übergang in die 
 gewünschte Schulform richtet sich dabei nach den geltenden allgemeinen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen.

ABSCHNITT 4

Förderplanung, individueller sonderpädagogischer
Förderplan, Nachteilsausgleich

§ 18
Aufstellung des sonderpädagogischen Förderplans

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten 
einen diagnosegestützten, individuellen sonderpädagogischen Förderplan, der 
spätestens bis zum Ablauf des Halbjahres, in dem der sonderpädagogische 
 Förderbedarf festgestellt wurde, aufzustellen ist.
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(2) Der sonderpädagogische Förderplan ist nach Ablauf eines Jahres fortzuschrei-
ben und zu aktualisieren, soweit nicht eine wesentliche Veränderung der Lebens-
umstände der Schülerin oder des Schülers eine kurzfristige Anpassung erfordert. 
Er ist den Sorgeberechtigten nach seiner Fertigstellung zu erläutern und aus-
zuhändigen.

(3) Bei der Aufstellung des Förderplans sollen die Sorgeberechtigten, die Schüle-
rin oder der Schüler nach Maßgabe ihrer oder seiner Einsichtsfähigkeit, die sie 
oder ihn außerhalb der Schulzeit betreuenden Einrichtungen der Jugendhilfe 
 sowie die für sonstige unterstützende Leistungen vorrangig zuständigen Sozial-
leistungsträger angemessen beteiligt werden. Die Beteiligung kann im Rahmen 
einer Förderplankonferenz in einem gemeinsamen Austausch der für die sonder-
pädagogische Förderung der Schülerin oder des Schülers zuständigen Lehrkräfte 
sowie der in Satz 1 genannten Beteiligten erfolgen. 

(4) Der sonderpädagogische Förderplan bedarf der Zustimmung der Sorge-
berechtigten. Stimmen die Sorgeberechtigten nicht zu, entscheidet die zustän-
dige Behörde.

§ 19
Inhalt des sonderpädagogischen Förderplans

(1) Der sonderpädagogische Förderplan enthält mindestens Angaben über

1. die individuellen Förderbereiche,

2. die Lernausgangslage,

3. die individuellen Lernziele und Lernindikatoren,

4. die konkreten Fördermaßnahmen (Unterrichtsinhalte, Methoden, 
Sozialformen, Medien),

5. Formen der Evaluation (Erreichung der Lernziele, Angabe der 
Überprüfungszeiträume, Konsequenzen der Förderung, Reflexion).

(2) Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 
Schwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung soll 
sich der sonderpädagogische Förderplan unbeschadet des Absatzes 1 in zwei 
Abschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt enthält eine kurze Beschreibung der 
Grundlagen für die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und 
schließt mit der Feststellung des Förderbedarfs in einem oder mehreren der 
 genannten Förderschwerpunkte ab. Sofern ein kombinierter Förderbedarf in meh-
reren Bereichen besteht, erfolgt ein Hinweis, in welchem Bereich der vorrangige 
Förderbedarf besteht. Der zweite Abschnitt enthält Angaben zu den Förderberei-
chen, den Zielen der Förderung, den Fördermaßnahmen und deren Wirksamkeit. 
Die vorgesehen Fördermaßnahmen sind unter Berücksichtigung ihrer tatsäch-
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lichen Umsetzung und der Zuständigkeiten im Schulalltag zu benennen.

(3) In den sonderpädagogischen Förderplan sollen auch solche Leistungen auf-
genommen werden, für die die zuständige Behörde als Sozialleistungsträgerin 
zuständig ist. Auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger soll hingewiesen wer-
den.

§ 20
Nachteilsausgleich

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die nach 
den Bildungsplänen für die Grundschule, die Stadtteilschule oder das Gymnasium 
unterrichtet werden, erhalten Nachteilsausgleich nach Maßgabe der für die Lern-
gruppe, der sie angehören, geltenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung.

(2) Erhält eine Schülerin oder ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf Nachteilsausgleich, ist sicherzustellen, dass die gewährten Erleichterungen 
in Form von differenzierten organisatorischen und methodischen Veränderungen 
der für die Leistungserbringung vorgegeben Bedingungen erfolgen. Die Erleichte-
rungen sind auf den jeweiligen Förderbedarf beziehungsweise den Förderschwer-
punkt der Schülerinnen und Schüler abzustimmen. In Betracht kommen beispiels-
weise 

1. eine in Bezug auf den jeweiligen Förderbedarf abgestimmte 
Aufgabenstellung,

2. zusätzliche Zeit für die Bearbeitung von Aufgaben,

3. eine spezielle Arbeitsplatzorganisation,

4. die Zulassung spezieller Arbeitsmittel und Hilfen,

5. individuell gestaltete Pausenregelungen,

6. alternative Sportangebote.

Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs lässt die fachlichen Anforderungen 
 unberührt.

(3) Wird ein Nachteilsausgleich gewährt, ist dieser im sonderpädagogischen 
 Förderplan der Schülerin oder des Schülers anzugeben.
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ABSCHNITT 5

Leistungsbewertung, Zeugnisse und Abschlüsse

§ 21
Zeugnisse

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten Zeug-
nisse nach den Vorgaben der geltenden allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen, soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt.

§ 22
Zeugnisse bei zieldifferentem Unterricht

(1) Die Lehrerkonferenz kann beschließen, dass in den Jahrgangsstufen 4 bis 10 
über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
 Förderbedarf, die zieldifferent gemäß den Anforderungen des individuellen son-
derpädagogischen Förderplans unterrichtet werden, ein frei formulierter Bericht 
angefertigt wird, der die Bewertung mit einer Note ersetzt. Dies gilt auch, soweit 
Schülerinnen und Schüler nur in Teilbereichen des Unterrichts zieldifferent unter-
richtet werden, für die auf diese Teilbereiche bezogenen Angaben zum Lernstand.

(2) Ab dem Ende der Jahrgangsstufe 8 enthalten die Zeugnisse der zieldifferent 
unterrichteten Schülerinnen und Schülern Informationen über den voraussicht-
lichen weiteren Verlauf des Bildungsgangs, über erreichbare Abschlüsse und die 
Übergangsmöglichkeiten in die berufliche Bildung, in schulische Anschlussmaß-
nahmen oder in das Berufsleben.

(3) Verlangen die Sorgeberechtigten gemäß § 44 HmbSG ergänzend oder alter-
nativ zum Lernentwicklungsbericht die Ausweisung des Leistungsstands in  Noten, 
so beziehen sich diese auf die Anforderungen des individuellen sonderpädago-
gischen Förderplans. Der individuelle Rahmen, auf den die Noten oder Punkte 
Bezug nehmen, ist im Zeugnis kenntlich zu machen. Die Sorgeberechtigten sind 
im Vorfeld darüber aufzuklären, dass die erteilten Noten oder Punkte sich abwei-
chend von § 2 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Grundschule und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Stadtteilschule und des Gym-
nasiums (APO-GrundStGy) vom 22. Juli 2011 (HmbGVBl. S. 325) in der jeweils 
geltenden Fassung nicht auf die Anforderungen der allgemeinen Bildungspläne 
beziehen. Den Sorgeberechtigten ist ebenso zu erläutern, dass die erteilten  Noten 
nicht zu einer Übergangsberechtigung nach den §§ 13, 31 und 32 APO-GrundSt-
Gy und nicht zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, mittleren Schulab-
schluss und zur fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife führen.



AO-SF72

§ 23
Abschlüsse

(1) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf richten 
sich die Abschlüsse nach den Vorgaben der für die jeweilige Lerngruppe gelten-
den allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Ziel ist es, sie zu den in 
den allgemeinen Schulen vorgesehenen Abschlüssen zu führen beziehungsweise 
ihnen den Wechsel von einem Bildungsgang in einen anderen zu ermöglichen.

(2) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die die 
Schulpflicht erfüllt haben und die Schule ohne einen ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss verlassen, erhalten ein Zeugnis, das die erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bescheinigt.

ABSCHNITT 6

Schlussbestimmungen

§ 24
Umschulung aus anderen Ländern

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, bei der oder dem in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland bereits ein sonderpädagogischer Förderbedarf fest-
gestellt worden ist, kann ohne erneute Überprüfung des Förderbedarfs im  Rahmen 
der vorhandenen Aufnahmekapazitäten und unter Berücksichtigung der Aufnahme-
kriterien in eine hamburgische Schule aufgenommen werden.

(2) Länderabkommen und Staatsverträge bleiben unberührt.

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2012 in Kraft.

(2) Zum selben Zeitpunkt treten außer Kraft:

1. die Ordnung der Aufnahme in Sonderschulen vom 27. Mai 1986 
(HmbGVBl. S. 107),

2. die Verordnung über die Aufnahme von Kindern in Integrationsklassen 
an Grundschulen vom 20. Januar 1998 (HmbGVBl. S. 20).
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